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MUSIKSCHULE 
ESSINGEN

Das passende 
Weihnachtsgeschenk 

für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene

Instrumental-, Vokal-Workshops
Für alle, die ihre Kenntnisse erweitern und vertiefen möchten.
Auch für Neueinsteiger geeignet!
• ohne vertragliche Bindung
• fl exible Terminvereinbarung
• freie Instrumentenwahl
• Kurspaket: 8 x 30 Minuten
• Kursgebühr: 130,- €
• Beginn jederzeit möglich
Das Unterrichtsangebot:
• Tasteninstrumente (Klavier, Keyboard)
• Violine
• Zupfi nstrumente (Gitarre, E-Gitarre)
• Holzblasinstrumente (Blockfl öten, Querfl öte)
• Schlagzeug
• Gesang

Weitere Informationen zu diesen Angeboten erhalten 
Sie im Sekretariat der Musikschule - 

Kommen Sie doch einfach vorbei.
Information: 
Sekretariat der Musikschule Essingen – Rathaus Essingen
Sprechzeiten: 
Mo. 9.00 – 11.00 Uhr und Do. 14.00 – 16.00 Uhr
Telefon: 07365/8329

Ihre Musikschule Essingen

Wer noch auf der Suche nach einem vielfältigen Weihnachtsge-
schenk ist, trifft mit den Gutscheinen des Remstal Tourismus e.V. 
sicher eine gute Wahl – sind diese doch bei rund 130 Gastro-
nomie- und Weinbaubetrieben sowie einigen Kultur-/Freizeitan-
bietern im Remstal einlösbar.

Die Gutscheine sind ab einem Mindestwert von 10,- Euro in allen 
Rathäusern bzw. Tourist-Infos im Remstal sowie in der Tourist-
Info im Endersbacher Bahnhof erhältlich. Zudem können diese 
auch telefonisch unter 07151-272020 oder per Mail an info@
remstal.de bestellt werden. Die Remstal-Gutscheine sind zwar 
drei Jahre lang gültig, aber natürlich freuen sich die Mitgliedsbe-
triebe des Tourismusvereins gerade in der aktuell schwierigen 
Lage besonders, wenn wieder geöffnet ist, über eine baldige Ein-
lösung. Nähere Infos gibt es unter www.remstal.de/gutschein.

Für das anstehende Weihnachtsfest hat sich der Remstal Touris-
mus e.V. zudem noch eine kleine Aktion überlegt: Unter allen 
Kunden, die im Zeitraum 1. bis 23. Dezember 2020 einen Rems-
tal-Gutschein als Geschenk erwerben, verlost der Tourismusver-
ein fünf Gutscheine im Wert von 
jeweils 20,- Euro inkl. einer kleinen 
Überraschung – schließlich sollte 
man sich ab und zu auch selbst 
etwas gönnen.

Remstal Tourismus 

Regionale Betriebe unterstützen 
und gewinnen

Remstal Tourismus e.V. plant Verlosung unter 
allen Gutschein-Kunden im Dezember 2020
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Dabei sein und mitmachen 
bei den 

Virtual-Panoramaläufen

„Fünf Minuten unter dem Christbaum“
An allen Adventssonntagen, 17.00 Uhr

Musik, Gebet und Impuls
Ortsmitte Essingen

Es lädt die Evangelische Kirchengemeinde Essingen 
herzlich ein!

Aufgrund der Corona-Pandemie bitten wir Sie, während der 
Andacht eine Alltagsmaske zu tragen und Abstand zu halten. 
Wir müssen von allen Teilnehmern die Kontaktdaten auf-
schreiben.

Laufen für die Gesundheit und einen guten Zweck. Was gibt es 
Besseres – und das nicht nur zur Weihnachtszeit – für Jung und 
Alt – Sportler oder Hobbyläufer.

Noch bis zum 1. Januar 2021 könnt ihr Strecke und Zeitpunkt 
eures persönlichen virtuellen Essinger Panoramalaufs selbst 
wählen. Ihr dürft walken oder joggen, egal wo und welche 
Strecke – natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Be-
stimmungen. Die Distanzen sind 6 oder 11,5 oder 23 Kilometer. 
Selbstverständlich könnt ihr auch auf den Originalstrecken 
laufen (siehe Streckenprofi le).

Als „Beweis“ dient ein Bild, das die wesentlichen GPS-Daten 
(Länge der Strecke, gelaufene Zeit, evtl. Höhenmeter) eindeutig 
dokumentiert.

Die Anmeldegebühr beträgt 7,50 Euro. Davon gehen 
4,50 Euro an gemeinnützige Zwecke:

Aalener Tafel – Kocherladen e.V.
Jugendsport LAC Essingen e.V.

Gerne könnt ihr auch einen größeren Betrag spenden.

Mit eurer Teilnahme leistet ihr also auch eine 
sinnvolle Unterstützung und, wie in altbe-
kannter Tradition der Essinger Panorama-
läufe, winken tolle Sachpreise, die unter 
allen Teilnehmern verlost werden.

Der erste Schnee in diesem Jahr ist gefallen 
und war auf der Hochfl äche, ganz zur Freude 
der Wintersportler, auch so ergiebig, dass die 
Gemeinde gemeinsam mit ihrem beauftragten 
Partner die Loipen und Winterwanderwege erst-
mals in dieser Saison präparieren konnte. Für 
diese, vom allgemeinen Winterdienst losgelösten, 
Maßnahme werden auch seitens der Gemeinde 
entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt.
Die Loipen- und Wegeführung, also die Trassie-
rung, selbst konnte aktuell auch nochmals ver-
schiedenen Belangen und Anforderungen angepasst wer-
den. Wichtigste Neuerung 2020 ist jedoch auch die Art der 
Pfl ege der Strecken. So erfolgt diese nunmehr nicht mehr 
durch Spuren, sondern durch „Glätten“.
Diese Präparationsform ermöglicht auch eine 
gemeinsame Nutzung durch Langläufer und 
Wanderer. Hierdurch können die Strecken 
parallel genutzt werden und stehen somit 
allen Wintersportfreunden gleichberechtigt 
zur Verfügung. Die Möglichkeiten, dem Win-
tersportvergnügen nachzugehen, vergrößern 
sich hierdurch auch nochmals bedeutend. 
Erste positive Resonanzen bestätigen das neue Konzept. 
Auch ein Befahren von so gepfl egten Wegen, beispielsweise 
mit dem Pkw, bleibt unbeschadet möglich. Lediglich für 
schweres Gerät und entsprechend fordernde Arbeiten, wie 
beispielsweise dem Holzrücken, ist die gepfl egte Trasse nicht 
geeignet. Auch zeigt sich, dass die Wege nicht als „Test-
strecke“ für fahrerisches Können von Zweiradfahrern geeig-
net sind, zumal die Wege für den öffentlichen Verkehr grund-
sätzlich gesperrt sind. Die Gemeinde bittet darum, sofern 
möglich, die präparierten Strecken insbesondere nicht mit 
schwerem Gerät zu befahren und möglichst alternative Fahr-
strecken zu wählen. Auch sollten diese Strecken möglichst 
nicht durch berechtigte Nutzer geräumt werden. Es besteht 
jedoch auch Verständnis dafür, dass eine berechtigte Nut-
zung bei fehlenden Alternativen im Einzelfall möglich ist. 
Hierbei sind wir jedoch dankbar, wenn eine Information an 
die Bauhofl eitung ergeht. Die Wintersportfreunde werden um 
rücksichtsvolles Verhalten gebeten, damit alle Wintersportler 
die Freude an der weißen Pracht genießen können und die 
Wege auch für eine berechtigte Nutzung zur Verfügung 
stehen.
Anregungen können gerne unter gemeinde@essingen.de 
eingebracht werden.

Ihre Gemeindeverwaltung

lassen sich Wintersport-
vergnügen und Wegenutzung 
in Einklang bringen 

Mit gegenseitiger 
Rücksicht 
und Verständnis

❄ ❆ ❄ ❆ ❄ ❆ ❄ ❆ ❄ ❆ ❄ ❆ ❄ ❆ ❄ ❆ ❄ ❆
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ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST

Notrufnummern
 - Rettungsdienst-Notfallrettung/Notarzt für akut lebensbe-

drohliche Zustände ist rund um die Uhr zu erreichen über: 
  Tel. 1 12
 - Krankentransporte: Tel. 1 92 22
 - Feuerwehr: Tel. 1 12

Allgemeinärztlicher Notfalldienst 
für Essingen und Lauterburg 
täglich von 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr, Mittwoch ab 13.00 Uhr, Frei-
tag von 16.00 Uhr bis 8.00 Uhr (Samstag) und am Wochenende 
durchgehend. Tel. 116 117   

Notfallpraxis Aalen am Ostalb-Klinikum-Aalen
Am Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten: Mi. 13.00 – 22.00 Uhr; Fr. 16.00 – 22.00 Uhr; 
Sa., So., Feiertag 8.00 – 22.00 Uhr
Notfallpraxis Ellwangen an der St. Anna-Virngrund-Klinik
Dalkinger Str. 8, 73479 Ellwangen
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag 8.00 – 22.00 Uhr

Zentraler augenärztlicher Notdienst
Tel. 0 18 05/0 11 20 98

Zahnärztlicher Notfalldienst
Der zahnärztliche Notfalldienst ist unter folgender 
Rufnummer zu erfragen: Tel. 07 11/7 87 77 88

Tierärztlicher Sonntagsdienst
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst am Wochenende zu erfragen bei 
Ihrem Haustierarzt oder zu entnehmen aus der Tageszeitung.

Telefonseelsorge
Gesprächspartner rund um die Uhr, Tel. 08 00/1 11 01 11

Störungsnummer für Strom- und Gasnetz 
der Netze NGO als Tochtergesellschaft 
der EnBW ODR AG
Strom – Tel. 0 79 61/93 36-14 01, Gas – Tel. 0 79 61/93 36-14 02

Störungsnummer für Gasversorgung GEO
Notruf 0 73 64/89 93

Wochenplan für den Apothekendienst
Der Notdienst beginnt um 8.30 Uhr morgens 
und endet am darauf folgenden Tag um 8.30 Uhr.
Samstag, 12.12.2020:
Apotheke am Markt Ellwangen, Tel.: 07961/2582
Marktplatz 17, 73479 Ellwangen, Jagst 
Hofherrn-Apotheke Aalen, Tel.: 07361/44041
Hofherrnstr. 50, 73434 Aalen (Hofherrnweiler) 
Sonntag, 13.12.2020:
Apotheke im Reichsstädter Markt, Tel.: 07361/66111
Friedhofstr. 1, 73430 Aalen 
Montag, 14.12.2020:
Apotheke Abtsgmünd, Tel.: 07366/6359
Hauptstr. 33, 73453 Abtsgmünd
Stifts-Apotheke Ellwangen, Tel.: 07961/9 04 00
Priestergasse 9, 73479 Ellwangen, Jagst
Dienstag, 15.12.2020:
Apotheke am Markt Hüttlingen, Tel.: 07361/5280581
Abtsgmünder Str. 7, 73460 Hüttlingen
Mittwoch, 16.12.2020:
Apotheke im Kaufl and Ellwangen, Tel.: 07961/90510
Dr.-Adolf-Schneider-Str. 20, 73479 Ellwangen, Jagst
Härtsfeld-Apotheke Aalen-Ebnat, Tel.: 07367/4454
Ebnater Hauptstr. 44, 73432 Aalen (Ebnat) 
Donnerstag, 17.12.2020:
Apotheke Dr. Jäger Aalen, Tel.: 07361/62587
Gmünder Str. 4, 73430 Aalen
Freitag, 18.12.2020:
Kochertal-Apotheke Oberkochen, Tel.: 07364/7666
Heidenheimer Str. 16, 73447 Oberkochen 
Marien-Apotheke Ellwangen, Tel.: 07961/3525
Marienstr. 13, 73479 Ellwangen, Jagst
Dieser Dienstplan ist ohne Gewähr.
Aktueller Notdienstplan an jeder Apothekentür oder unter 
www.lak-bw.notdienst-portal.de.

Mitteilungsblatt zum Jahreswechsel

Die letzte Ausgabe Ihres Mitteilungsblattes in diesem Jahr erscheint in der Woche vom 14. bis 19. De-
zember 2020 mit Weihnachtsglückwunsch-Anzeigenteil.  

Infolge der Feiertage über Weihnachten und Neujahr wird die erste Ausgabe des Mitteilungsblattes 2021 
in der Woche vom 4. bis 9. Januar 2021 herausgegeben. Deshalb müssen sämtliche Termine und Be-
kanntmachungen bis 8. Januar 2020 bereits in der Weihnachtsausgabe (51. Woche 2020) veröffentlicht 
werden. Wir bitten alle Anzeigenkunden und Verfasser von kirchlichen, Schul- und Vereinsnachrichten, 
ihre Anzeigen und Berichte für diesen Zeitraum rechtzeitig einzureichen.

Wir bitten Sie heute schon um Vormerkung und Beachtung, wofür wir Ihnen im Voraus besten Dank 
sagen. Krieger-Verlag, Blaufelden

Bitte beachten!

Vorverlegter Redaktions-
schluss in KW 1
Bitte beachten Sie, dass wegen des Feiertags Heilige Drei 
Könige in KW 1 der Redaktionsschluss auf
Dienstag, 5. Januar, 9.00 Uhr vorverlegt wird.
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ablesung der Wasserzähler 
Dezember 2020
Kundenselbstablesung
Die Gemeinde erstellt in Kürze wieder die Jahresverbrauchs-
abrechnungen und benötigt hierzu die Zählerstände der 
Wasserzähler zum 23.12.2020.
Die Ablesebriefe wurden bereits zugestellt.
Wir bitten die Zählerstände in die beigefügten Ablesekar-
ten einzutragen und der Gemeinde bis spätestens 
23.12.2020 zurück zu senden.
Die Zählerstände können auch per E-Mail, unter ablesung@
essingen.de übermittelt werden.
Sollte die Gemeinde bis zum 23.12.2020 keine Zählerstände 
erhalten haben, wird der Jahresverbrauch geschätzt.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Bei Fragen zur Ablesung erreichen Sie uns unter Tel. 
07365/83-45.
Ihre Gemeinde Essingen

Öffentliche Bekanntmachung
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die nachfolgende zwi-
schen der Stadt Aalen und der Gemeinde Essingen am 24.11.2020 
abgeschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bildung 
eines gemeinsamen Gutachterausschusses mit Schreiben vom 
07.12.2020 gem. § 25 Abs. 5 i. V. m. § 28 Abs. 2 Nr. 2 GKZ geneh-
migt:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses

zwischen
der Stadt Aalen

- vertreten durch Oberbürgermeister Thilo Rentschler
und 

der Gemeinde Essingen
- vertreten durch Bürgermeister Wolfgang Hofer

Präambel
Zur Verbesserung der gesetzlichen Aufgabenerfüllung der Gut-
achterausschüsse bilden die Gemeinde Essingen und die Stadt 
Aalen gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Gutachterausschussverordnung 
(GuAVO), in der Fassung vom 11. Dezember 1989, zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 26. September 2017, einen ge-
meinsamen Gutachterausschuss. Hierzu wird gemäß §§ 1, 25 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ), in der 
Fassung vom 16. September 1974, zuletzt geändert am 15. De-
zember 2015, folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung ge-
schlossen:

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung
(1) Die Gemeinde Essingen (abgebende Gemeinde) überträgt 

die Aufgabe nach §§ 192 - 197 Baugesetzbuch (BauGB) zur 
Erfüllung auf die Stadt Aalen. Die Stadt Aalen (übernehmen-
de Körperschaft) erfüllt die übertragene Aufgabe als zustän-
dige Stelle mit allen erforderlichen Rechten und Pflichten.

(2) Zur Erfüllung der Aufgabe wird bei der Stadt Aalen ein ge-
meinsamer Gutachterausschuss mit der Bezeichnung „Gut-
achterausschuss Aalen-Essingen“ gebildet.

(3) Die Aufnahme weiterer Städte oder Gemeinden bedarf der 
Zustimmung aller beteiligten Körperschaften.

§ 2 Geschäftsstelle
(1) Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Aalen-Essingen 

wird bei der Stadt Aalen eingerichtet. Die erforderlichen 
Räumlichkeiten werden von der Stadt Aalen bereitgestellt.

(2) Die zur sachgerechten Aufgabenerfüllung erforderliche Per-
sonal- und Sachmittelausstattung nach § 1 Abs. 1a GuAVO 
obliegt der Stadt Aalen. Notwendige Veränderungen der Per-
sonalausstattung sind mit der Gemeinde Essingen rechtzeitig 
abzustimmen.

§ 3 Zusammensetzung des Gutachterausschusses und 
Bestellung

(1) Die Geschäftsstelle schlägt in Abstimmung mit der Gemeinde 
Essingen die ehrenamtlichen Gutachter des Gutachteraus-
schusses nach Zweckmäßigkeitsgrundsätzen unter Berück-
sichtigung der Sachkunde und Erfahrung der Gutachter auf 
dem örtlichen Grundstücksmarkt vor. Gleiches gilt für die Vor-
schläge zum Vorsitzenden und den Stellvertretern.

(2) Das Vorschlagsrecht für die Gutachter nach § 2 Abs. 2 GuAVO 
obliegt der zuständigen Finanzbehörde.

(3) Die Bestellung des Vorsitzenden, der Stellvertreter und der 
weiteren Gutachter nach § 2 Abs. 1 GuAVO erfolgt durch den 
Gemeinderat der Stadt Aalen.

(4) Bei der Erstattung von Gutachten im Gemeindegebiet Essin-
gen soll mindestens ein bestellter Gutachter mit besonderer 
Erfahrung und Sachkunde im Gemeindegebiet Essingen tätig 
werden.

§ 4 Gebührenerhebung
(1) Die Stadt Aalen kann im Rahmen der ihr übertragenen Auf-

gabe Satzungen erlassen, die für das gesamte Gebiet der 
Beteiligten gelten (§ 26 Abs. 1 GKZ). Dies ist die

 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen 
des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle vom 
1. Januar 2019

 soweit dies zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben erfor-
derlich ist.

(2) Die beteiligten Gemeinden sind sich einig, dass die Stadt 
Aalen das Recht nach Absatz 1 durch Erlass einer Erstre-
ckungssatzung wahrnimmt. Die Erstreckungssatzung verweist 
dynamisch auf die unter Absatz 1 genannten Satzungen der 
Stadt Aalen.

(3) Die Stadt Aalen kann im Geltungsbereich der Satzung alle zur 
Durchführung der übertragenen Aufgabe erforderlichen Maß-
nahmen treffen (§ 26 Abs. 2 GKZ).

(4) Die Gemeinde Essingen verpflichtet sich, ihre Gutachteraus-
schussgebührensatzung zum 31.12.2020 aufzuheben.

§ 5 Kostenbeteiligung
(1) Von den bei der Stadt Aalen für die vereinbarte Leistung an-

fallenden Kosten (insbesondere Personal- und Sachkosten, 
Lizenzgebühren für EDV-Programme sowie Gutachterent-
schädigungen) werden die eingehenden Gebühren und sons-
tigen Einnahmen in Abzug gebracht. Sie bemessen sich nach 
den Kosten eines Arbeitsplatzes der Kommunalen Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt®) in der für 
das Berichtsjahr gültigen Fassung.

(2) Eine sich ergebende Kostenunterdeckung oder Kostenüber-
deckung ist nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen unter 
den Beteiligten zu verteilen. Maßgebend sind die Einwohner-
zahlen des Statistischen Landesamtes zum 31.12. des dem 
Berichtsjahr vorangegangenen Jahres.

(3) Die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses 
erstellt hierzu einen Jahresabrechnungsbericht, welcher der 
Gemeinde Essingen zu übersenden ist. Die zu erstattenden 
Kosten sind Nettokosten und verstehen sich zuzüglich der 
gesetzlich geltenden Umsatzsteuer, sofern Umsatzsteuer-
pflicht besteht. Sie werden der Gemeinde Essingen in Rech-
nung gestellt und einen Monat nach Aufforderung fällig.

§ 6 Mitwirkungspflichten
(1) Die abgebende Gemeinde stellt dem Gutachterausschuss 

Aalen-Essingen spätestens mit Inkrafttreten und für die Dau-
er dieser Vereinbarung alle zur Aufgabenerfüllung erforderli-
chen Informationen und Unterlagen kostenlos zur Verfügung. 
Sie ermächtigt die zuständige Stelle im Übrigen zu erforder-
lichen Datenzugriffen, insbesondere auf das elektronische 
Grundbuch, bzw. zur Einholung von Daten bei Dritten.

(2) Die Datenbereitstellung soll soweit möglich in digitaler Form 
erfolgen.

(3) Die abgebende Gemeinde benennt innerhalb der Verwaltung 
einen geeigneten ständigen Ansprechpartner zur Umsetzung 
dieser Mitwirkungspflichten.

§ 7 Datenschutz
(1) Der Geschäftsstelle ist es untersagt, personenbezogene Daten 

unbefugt zu anderen als den zur Aufgabenerfüllung erforder-
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lichen Zwecken zu verarbeiten (Datengeheimnis). Sie be-
handelt die ihr im Rahmen der Aufgabenerledigung bekannt-
werdenden Informationen und Daten vertraulich.

(2) Bedient sich die Geschäftsstelle dritter Personen als Erfül-
lungsgehilfen, sind diese schriftlich auf das Datengeheimnis 
und zur Vertraulichkeit zu verpflichten.

§ 8 Dauer, Änderungen und Kündigung der Vereinbarung
(1) Die Vereinbarung wird am 01.01.2021 wirksam und endet mit 

Ablauf des 31.12.2024. Danach verlängert sie sich fortwäh-
rend um weitere vier Jahre, wenn sie nicht spätestens ein Jahr 
vor Ablauf der Laufzeit gekündigt wird.

(2) Kündigung, sonstige Änderungen der vorliegenden Verein-
barung sowie Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform.

(3) Wird die Vereinbarung gekündigt, so hat die Stadt Aalen An-
spruch auf Kostenbeteiligung für die bis zum Ende der Lauf-
zeit der Vereinbarung erbrachten Leistungen.

§ 9 Übergangsbestimmungen
(1) Die Bildung des gemeinsamen Gutachterausschusses und die 

Einrichtung der Geschäftsstelle erfolgt erstmalig zum 
01.01.2021.

(2) Die bisherigen Gutachterausschüsse der Beteiligten sind zum 
31.12.2020 aufzulösen oder regulär zu beenden.

§ 10 Inkrafttreten
(1) Der Gemeinderat der Stadt Aalen hat dieser Vereinbarung am 

24.09.2020 zugestimmt.
(2) Der Gemeinderat der Gemeinde Essingen hat dieser Verein-

barung am 22.10.2020 zugestimmt.
(3) Die Vereinbarung ist mit der Genehmigung der Rechtsauf-

sichtsbehörde nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 GKZ (Regierungspräsidi-
um Stuttgart) von den Beteiligten öffentlich bekanntzuma-
chen. Sie tritt am 01.01.2021 in Kraft.

§ 11 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam 
sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der Verein-
barung im Übrigen nicht berührt. Die Beteiligten verpflichten sich, 
die unwirksame Bestimmung durch eine rechtlich zulässige Be-
stimmung zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung in In-
teressenlage und Zweck soweit wie möglich entsprechen. Glei-
ches gilt für den Fall, dass sich bei der Durchführung der 
Vereinbarung eine nicht beabsichtigte Regelungslücke ergibt.
Aalen, den 24.11.2020
gez. Thilo Rentschler, Oberbürgermeister Stadt Aalen
Essingen, den 24.11.2020
gez. Wolfgang Hofer, Bürgermeister Gemeinde Essingen

 
Öffentliche Bekanntmachung

Erstreckungssatzung auf das Gebiet  
der Gemeinde Essingen
Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) vom 24. Juli 2000 zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. Mai 2019 in Verbindung mit § 26 des Gesetzes über kom-
munale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16. September 1974 zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 7. November 2017 hat der Gemein-
derat der Stadt Aalen am 24.09.2020 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1 Erstreckung
(1) Die „Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen 

des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle (Gut-
achterausschussgebührensatzung)“ der Stadt Aalen in ihrer 
jeweils gültigen Fassung erstreckt sich auf das Gemeindege-
biet der Gemeinde Essingen.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung am 
01.01.2021 in Kraft.
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 

nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Stadt Aalen geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden ist.
Aalen, den 24.11.2020
gez. Thilo Rentschler
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Satzung zur Aufhebung der „Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Erstat-
tung von Gutachten durch den Gutachter-
ausschuss (Gutachterausschussgebühren- 
satzung)“
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Essingen am 22.10.2020 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung 
von Gutachten durch den Gutachterausschuss (Gutachteraus-
schussgebührensatzung) vom 19.12.1991, zuletzt geändert durch 
Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2001, in Kraft getreten am 
01.01.2002 wird mit Ablauf des 31.12.2020 aufgehoben.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung ge-
genüber der Gemeinde Essingen geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.
Essingen, 7. Dezember 2020
gez. Wolfgang Hofer 
Bürgermeister

Einladung zur öffentlichen Sitzung  
des Gemeinderats
Bekanntmachung 
Am Donnerstag, 17. Dezember 2020, um 18.30 Uhr findet in 
der Remshalle die nächste Sitzung des Gemeinderates statt.
Zur Sitzung lade ich freundlich ein. 
gez.
Wolfgang Hofer
Bürgermeister
Tagesordnung:
 1. Bürgerfragestunde
 2. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 
 - Zusammenfassung der bisherigen Beratungsergebnisse und 

ggfls. Verabschiedung
 3. Erweiterung katholischer Kindergarten Sankt „Christophorus“; 

2. Ausschreibungsblock Innenausbau
 4. Erweiterung des REWE-Marktes Essingen, Aalener Str. 10;
  hier: Baubeschluss
 5. Ferienbetreuung in den Sommerferien 2021
 6. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Verwaltungs-

gemeinschaft Aalen-Essingen-Hüttlingen
  Vorberatung der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses
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 a) 79. FNP-Änderung „Aalener Straße / Wöhrstraße“ in Aalen-
Unterkochen

 7. Kenntnisnahme von Beschlüssen, die in nicht öffentlicher Sit-
zung gefasst wurden (GR 18.11.2020 und 26.11.2020)

 8. Verschiedene kleinere Gegenstände und Bekanntgaben
 9. Anfragen der Gemeinderäte
Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.
Wichtiger Hinweis:
Zur öffentlichen Sitzung sind alle Interessierten herzlich eingela-
den. Im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Pandemie sind 
jedoch zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich. So wird, ne-
ben der Einhaltung der notwendigen Abstände, darum gebeten, 
sich beim Betreten der Sitzungsräumlichkeit die Hände entspre-
chend zu desinfizieren, sowie einen Mund-Nasen-Schutz zu tra-
gen. Auch wird, um mögliche Infektionsketten schnell und effi-
zient identifizieren zu können, darum gebeten, sich in die 
ausliegende Liste einzutragen. Wir bitten um Verständnis, dass 
Personen die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 

Temperatur aufweisen oder die in Kontakt zu einer mit dem 
SARS-CoV-2-Virus infizierten Person stehen oder standen (wenn 
seit dem Kontakt mit der Person noch nicht 14 Tage vergangen 
sind) nicht teilnehmen können.

Ausschreibung der Stelle des hauptamtlichen 
Bürgermeisters (m/w/d) im „Staatsanzeiger 
– Wochenzeitung für Wirtschaft, Politik und 
Verwaltung in Baden-Württemberg“ am  
11. Dezember 2020
Die Amtszeit von Bürgermeister Wolfgang Hofer endet mit Ab-
lauf des 8. Juni 2021. Zur Vorbereitung der Wahl hat der Ge-
meinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 22. Oktober 2020 
verschiedene Festlegungen/Festsetzungen vorgenommen, Be-
schlüsse gefasst, Bestellungen/Wahlen durchgeführt usw. 
Unter anderem wurde im Rahmen der oben bezeichneten 
öffentlichen Sitzung beschlossen, die Stelle im „Staatsanzeiger 
– Wochenzeitung für Wirtschaft, Politik und Verwaltung in 
Baden-Württemberg“ am Freitag, 11. Dezember 2020 auszu-
schreiben. 
Nachfolgend ist die im „Staatsanzeiger – Wochenzeitung für 
Wirtschaft, Politik und Verwaltung in Baden-Württemberg“ am 
11. Dezember 2020 vorgenommene Ausschreibung daneben 
(zusätzlich) auch im Mitteilungsblatt abgedruckt. Hierbei ist zu 
beachten, dass, wie vorangehend dargestellt, die Ausschrei-
bung bereits am Freitag, 11. Dezember 2020 erfolgte und 
diese ausschließlich maßgeblich ist. Deshalb ist unter anderem 
auch für die Berechnung von Fristen ausschließlich die Aus-
schreibung im „Staatsanzeiger – Wochenzeitung für Wirtschaft, 
Politik und Verwaltung in Baden-Württemberg“ am 11. Dezem-
ber 2020 maßgeblich. Aus diesem Grund läuft im Zeitpunkt 
dieses zusätzlichen (nachrichtlichen) Abdrucks im Mitteilungs-
blatt unter anderem bereits die Frist zur Einreichung von Be-
werbungen. 

  Gemeinde Essingen      Landkreis Ostalbkreis

Ausschreibung der Stelle des  
hauptamtlichen Bürgermeisters 

(m/w/d)
Die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters (m/w/d) der 
Gemeinde 73457 Essingen (etwa 6.400 Einwohner) ist infolge 
Ablaufs der Amtszeit des bisherigen Amtsinhabers neu zu be-
setzen.
Die Amtszeit beträgt 8 Jahre. Die Besoldung richtet sich nach 
den gesetzlichen Bestimmungen.
Die Wahl findet am Sonntag, dem 14. März 2021, eine even-
tuell notwendig werdende Neuwahl am Sonntag, dem  
11. April 2021 statt.
Wählbar sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grund-
gesetzes und Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union (Unionsbürger m/w/d), die vor der 

Zulassung der Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land wohnen. Die Bewerber (m/w/d) müssen am Wahltag das 
25., dürfen aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet haben 
und müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes eintreten. Die weiteren Bestimmungen zur 
Wählbarkeit ergeben sich aus § 46 Gemeindeordnung.
Bewerbungen können frühestens am Tag nach dieser Stel-
lenausschreibung * und spätestens am Montag, 15. Februar 
2021, 18:00 Uhr, schriftlich bei dem Vorsitzenden des Gemein-
dewahlausschusses, Herrn Helmut Borst, Bürgermeisteramt 
Essingen, Rathausgasse 9, 73457 Essingen, verschlossen mit 
der Aufschrift „Bürgermeisterwahl“ eingereicht werden.
Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen oder 
spätestens bis zum Ende der Einreichungsfrist (siehe oben) 
nachzureichen:
-  eine für die Wahl von der Wohngemeinde der Hauptwoh-

nung des Bewerbers (m/w/d) ausgestellte Wählbarkeits-
bescheinigung auf amtlichem Vordruck;

- eine eidesstattliche Versicherung des Bewerbers (m/w/d), 
dass kein Ausschluss von der Wählbarkeit nach § 46 Abs. 2 
GemO vorliegt;

- Unionsbürger (m/w/d) müssen außerdem zu ihrer Bewer-
bung eine weitere eidesstattliche Versicherung abgeben, 
dass sie die Staatsangehörigkeit ihres Herkunftsmitglied-
staates besitzen und in diesem Mitgliedstaat ihre Wählbar-
keit nicht verloren haben. In Zweifelsfällen kann auch eine 
Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde des 
Herkunftsmitgliedstaates über die Wählbarkeit verlangt wer-
den. Ferner kann von Unionsbürgern (m/w/d) verlangt 
werden, dass sie einen gültigen Identitätsausweis oder Rei-
sepass vorlegen und ihre letzte Adresse in ihrem Herkunfts-
mitgliedstaat angeben.

Im Falle einer Neuwahl beginnt die Frist für die Einreichung 
neuer Bewerbungen am Montag, 15. März 2021 und endet 
am Mittwoch, 17. März 2021, 18.00 Uhr. Im Übrigen gelten 
die Vorschriften für die erste Wahl.
Ort und Zeit einer eventuellen öffentlichen Versammlung zur 
persönlichen Vorstellung gemäß § 47 Absatz 2 Satz 2 Gemein-
deordnung wird den zugelassenen Bewerbern (m/w/d) recht-
zeitig mitgeteilt.
Der derzeitige Stelleninhaber bewirbt sich wieder.

* Hinweis: Maßgeblich insbesondere auch für die Berech-
nung der Frist ist ausschließlich die Ausschreibung im 
„Staatsanzeiger – Wochenzeitung für Wirtschaft, Politik und 
Verwaltung in Baden-Württemberg“ am 11. Dezember 2020. 
Deshalb läuft im Zeitpunkt dieses zusätzlichen (nachricht-
lichen) Abdrucks im Mitteilungsblatt unter anderem bereits 
die Frist zur Einreichung von Bewerbungen.

Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sit-
zungsberichte der Gemeindeorgane und anderer Veröffentli-
chungen der Gemeindeverwaltung Essingen ist Bürgermeister 
Hofer oder sein Vertreter im Amt. Für den übrigen Inhalt der jewei-
lige Auftraggeber.

Druck und Verlag: Krieger-Verlag GmbH, Postfach 11 03, 74568 
Blaufelden, Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 98 01-90

Impressum
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FUNDAMT

Powerbank
Fundort: In den Buchen
Fundtag: 03.12.2020
Wichtige Hinweise zu Fundsachen:
Fundgegenstände/Fundsachen, welche nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist (6 Monate nach der Anzeige des Fundes) nicht vom 
Verlierer/Eigentümer/Empfangsberechtigten abgeholt werden 
und bei denen darüber hinaus der Finder auf seinen Rückgabe-
anspruch verzichtet, werden in unregelmäßigen Abständen 
grundsätzlich öffentlich versteigert bzw. vernichtet/entsorgt (bei-
spielsweise Schlüssel und entsprechend nicht öffentlich verstei-
gerungsfähige Gegenstände). Sobald die jeweiligen Termine ei-
ner öffentlichen Versteigerung feststehen, werden diese ebenfalls 
öffentlich bekannt gegeben. 

FAMILIENCHRONIK

Wir gratulieren
Herrn Alfred Strehle, Im Weilerfeld 5, Essingen, 
zu seinem 83. Geburtstag am 14.12.2020

KINDERGARTENNACHRICHTEN

Kinderhaus Rappelkiste
Hurra, der Nikolaus war da
Am Montag, 07.12.2020, zog der Nikolaus mit 
seinem Bollerwagen und vollbepackten Sä-
cken um das Kinderhaus Rappelkiste. Die 
Spannung zuvor war riesengroß, denn alle 
waren sehr gespannt darauf, ob er auch dies-

mal zu uns kommen würde. Auch in diesem Jahr bereiteten sich 
die Krippen- und Kindergartenkinder voller Freude auf den Be-
such vor. Dafür wurden in jeder Gruppe Socken für den Nikolaus 
mitgebracht, fleißig Lieder und Fingerspiele eingeübt sowie Tag 
für Tag gerätselt, wann er kommt und darauf hingefiebert. Durch 
ein Klopfen an der Fensterscheibe überraschte der Nikolaus die 
Kinder schließlich am vergangenen Montagmorgen und die Au-
gen strahlten hell vor Freude. Gruppe für Gruppe marschierte er 
durch den Garten und überreichte den Kindern den Sack mit den 
liebevoll gefüllten Socken über die Fenster. Toll lieber Nikolaus, 
dass du es auch trotz Corona-Pandemie in diesem Jahr geschafft 
hast, uns Kindern im Kinderhaus eine Freude zu bereiten.
Danke lieber Nikolaus und bleib auch du gesund!

Kinderhaus
rappelKiste

Laternenfest 2020 im Kinderhaus Rappelkiste
Das Laternenfest im Kinderhaus Rappelkiste fand dieses Jahr mal 
ganz anders statt. Aufgrund der aktuellen Lage haben die Kinder-
gartenkinder ihre Fledermauslaternen und die Krippenkinder ihre 
Gespensterlaternen im Garten und bei einem kleinen Laternen-
umzug-Spaziergang ausgeführt. 

Davor gab es noch die 
Gelegenheit, sich zu 
stärken: bei Martinsgän-
sen und einem beson-
deren Frühstück. Für das 
Beisteuern und Organi-
sieren möchten wir uns 
beim Elternbeirat herz-
lichst bedanken.
In den Wochen vor dem 
Laternenfest haben die 
Kinder fleißig Laternen-
lieder geübt (natürlich 
mit reichlich Lüftung 
oder im Garten) und 
haben die Geschichte 

von St. Martin im Morgenkreis erlebt und nachgespielt. Gerade 
in so schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir weiter an unseren 
Werten festhalten und an unsere Nächsten denken – und sei es 
nur das Teilen der Martinsgans!

Wir wünschen allen Kindern mit Familien einen guten Start in die 
Adventszeit – bleibt gesund!
Euer Team vom Kinderhaus Rappelkiste

Eine großzügige Spende der VR-Bank Ostalb eG für die Kin-
dergartenkinder vom Kinderhaus Rappelkiste
Die VR-Bank Ostalb eG hat uns im Oktober einen Spendenbetrag 
von 500 E für den Kindergartenbereich zukommen lassen. Wei-
tere 100 E haben wir im November noch für unsere Einrichtung 
erhalten.
Wir möchten diese großzügigen Spenden gerne für unseren Au-
ßenbereich nutzen und einen neuen Matschtisch anschaffen. Für 
die Kindergartenkinder ist es immer ein Highlight und besonde-
res Erlebnis, in den Sommertagen bei warmen Temperaturen, mit 
dem Wasser zu experimentieren. Zusätzlich können wir unseren 
schon in die Jahre gekommenen Matschtisch ersetzen.
Wir möchten uns für die großzügigen Spenden bei der VR-Bank 
Ostalb eG herzlich bedanken.

Evangelischer Kindergarten  
Am Schlosspark
Der Nikolaus zu Besuch im Kindergarten
Der Nikolaus, der Nikolaus! Plötzlich kam am 
Montagmorgen noch ein bisschen mehr Leben 
in die Gruppe des evangelischen Kindergartens 
Am Schlosspark als sonst. 
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Die Kinder riefen vor Freude 
durcheinander und schau-
ten wie gebannt durch die 
großen Fenster in den Gar-
ten: In einen langen roten 
Mantel gehüllt, mit weißem 
Bart, Bischofsmütze und 
einem großen Sack winkte 
er den Kindern zunächst zu 
und kam dann näher. Die 
Erzieherinnen öffneten das 
Fenster und genauso wie es 
noch Minuten zuvor laut 
wurde, waren jetzt die Kin-
der ganz leise. Er sei auf 
dem Weg zu allen Kindern 
und habe für jeden ein klei-
nes Geschenk dabei, verriet 
er und zog gleichzeitig ei-
nen Brief aus seinem Man-
tel, den er an den Sack hing. 
Im Brief lobte er die Kinder, 

die untereinander hilfsbereit seien, die auf Freundschaft zählen 
können und, auch wenn es manchmal schwerfällt, mit anderen 
teilen. Als der Nikolaus allen Kindern der Blumen-Gruppe ein 
kleines Geschenk gegeben hatte, zog er zwei Fenster weiter und 
beschenkte die Kinder der Igel- und dann die der Eichhörnchen-
Gruppe.
Auch wenn er nach kurzer Zeit wieder weiter musste, an diesem 
Vormittag gab es in allen drei Gruppen kein anderes Thema mehr, 
als diesen besonderen Besuch. Im Morgenkreis durften die Kin-
der erzählen, ob der Nikolaus am Wochenende auch nach Hause 
gekommen war, ob sie etwas für ihn vorbereitet hatten und was 
er ihnen mitgebracht hatte. Für die Kindergartenkinder gab es am 
Montag nach dem eigentlichen Nikolaustag traditionell Mandar-
inen, Nüsse und einen Nikolaus aus Schokolade. Dass es auch 
tatsächlich ein Nikolaus und kein Weihnachtsmann war, dafür 
hatten die Erzieherinnen gesorgt, ebenso wie sie Lieder und Ge-
schichten in allen Gruppen vorbereitet hatten. Von den vielen 
Geschichten um den bekannten Bischof, lauschten die Kinder der 
Geschichte, die erzählt wie die Tradition entstand, die kleinen 
Geschenke in Schuhe zu stecken. Der Bischof stellte, laut Legen-
de, einer armen Familie an drei Abenden jeweils einen Sack vor 
die Haustür; einen mit Essen, einen mit Kleidung und einen mit 
Schuhen, in die er für die Kinder kleine Geschenke gelegt hatte.
Vielen Dank an Jürgen Schnotz - unseren Nikolaus!

SCHULNACHRICHTEN

Parkschule Essingen
Nikolaus und Knecht Ruprecht in 
der Parkschule Essingen: Schul-T-
Shirts für die Erstklässler, FairTrade-
Schoko-Nikoläuse für alle anderen
Pünktlich am Freitag vor dem Niko-
laustag erhielten die Schüler der Park-
schule prominenten Besuch: 

Nikolaus und sein 
Knecht Ruprecht brach-
ten kleine Überraschun-
gen vorbei. Von der 1. 
bis zur 10. Klasse wurde 
keine ausgelassen. Die 
Erstklässler erhielten zu 
diesem Anlass ihre vom 
Förderverein der Park-
schule gestifteten Park-
schul-T-Shirts, die sie 
auch sogleich anpro-
bierten und überzogen. 

Alle anderen Schüler erhielten Schoko-Nikoläuse aus Fairem 
Handel. Begrüßt und verabschiedet wurden Nikolaus (Herr Haag) 
und Knecht Ruprecht (Herr Reiter) mit frohen Nikolausgesängen.

GEMEINDEBÜCHEREI

Neuerwerbungen der Bürgerbibliothek  
im Dezember: 

Rentier, Raubmord, Rauschgoldengel
24 Weihnachtskrimis
Lasst uns tot und munter sein!
Pünktlich zur Adventszeit erwartet Sie in »Ren-
tier, Raubmord, Rauschgoldengel« heiter bis 
düsteres Krimi-Vergnügen für die kalte Jahres-

zeit. Der Adventskalender der mörderischen Art ist der zehnte 
Band in einer Reihe von Spiegel-Bestsellern nach »Makronen, 
Mistel, Meuchelmord« und »Lametta, Lichter, Leichenschmaus«.
Kleine Ablenkung vom alljährlichen Weihnachtstrubel und den 
typischen Dauerbrennern im Radio gefällig?
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier ... mit unseren 24 Kurz-
geschichten wird die Weihnachtszeit auch in diesem Jahr garan-
tiert nicht allzu besinnlich.
Weihnachtsgeschichten am Kamin
Wirklich, ist es schon wieder so weit? Es fehlt doch noch der 
Fensterschmuck, die Karten müssen geschrieben, der Weih-
nachtsbaum soll gekauft, herbeigeschleppt, aufgestellt und ge-
schmückt werden. Wer packt die Geschenke ein? Wer besorgt das 
Essen? Wer putzt noch schnell die Fenster? Die Kinder sind schon 
wieder mit dreckigen Stiefeln in die Stube gestapft! Aber schau, 
da sitzen sie und blättern in ihrem Weihnachtsbuch. Mutter, Vater, 
Oma, Opa und Freunde. Setzt euch dazu. Es ist Weihnachten.
Cay Rademacher: Stille Nacht in der Provence 
Die Ehe von Andreas und Nicola Kantor ist in Routine erstarrt. Da 
bietet ihnen ein Freund überraschend an, den Winter in seinem 
Ferienhaus in Miramas-le-Vieux zu verbringen. Weihnachten in 
der Provence, nur sie beide ... Bald finden sie sich in einem ma-
lerischen, halb vergessenen mittelalterlichen Ort wieder. Das 
Haus ist romantisch, die wenigen Nachbarn sind freundlich. Doch 
bereits in der ersten Nacht fällt Schnee in einer Landschaft, in der 
fast nie Schnee fällt. Langsam, aber unerbittlich wird Mira-
mas-le-Vieux von der Außenwelt abgeschnitten. Als Andreas am 
Morgen allein aus dem eingeschneiten Haus tritt, entdeckt er ein 
eingestürztes Kellergewölbe und in dessen Trümmern: einen ver-
fallenen Sarg mit einem Skelett darin. In Panik läuft er auf der 
Suche nach Hilfe durchs Dorf. Seltsamerweise reagiert niemand 
auf sein Rufen – bis er endlich auf Milène Tanguy stößt, eine 
Künstlerin, die Santons anfertigt, die provenzalischen Krippenfi-
guren. Gemeinsam eilen sie zurück zum Gewölbe. Doch der Tote 
ist spurlos verschwunden ...
Corina Bomann: Winterengel
Gläserne Weihnachtsengel, eine Einladung von der Queen und 
die Verheißung einer großen Liebe.
Die kleinen Glasengel fertigt Anna Härtel nur an, um das Ein-
kommen ihrer Familie aufzubessern. Bis sie unerwarteten Besuch 
im schwäbischen Spiegelberg bekommt. Ein Gesandter von 
Queen Victoria bittet sie an den englischen Hof. Die Königin liebt 
deutsche Weihnachtstraditionen und ist von Annas Engeln be-
geistert. Gemeinsam mit dem Diener John und einer Kiste ihrer 
schönsten Glasengel macht Anna sich auf die Reise. Ihr Leben 
verändert sich für immer.
Schimmernde Träume und zerbrechliches Glück. 

Wir haben viele „Heiße Schokolade-Lehnsessel-Lektüre“ für 
die Weihnachtszeit – in Zeiten in denen vermutlich kaum je-
mand verreisen wird.

Das Team der Bürgerbibliothek wünscht schöne Weihnachten 
und genießen Sie die Feiertage mit einem interessanten Buch, 
das uns für kurze Zeit einmal Corona vergessen lässt.
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SONSTIGE AMTL. BEKANNTMACHUNGEN

Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg
Siebter und letzter Teil der Serie zur Grundrente:
Wann kommt der Bescheid?
Bis Ende 2022 bekommen alle anspruchsberechtigten Rentne-
rinnen und Rentner ihren persönlichen Grundrentenbescheid von 
der Deutschen Rentenversicherung (DRV). Das geschieht stufen-
weise: Ab Mitte 2021 sollen im ersten Schritt alle Personen ihre 
Berechnung zur Grundrente erhalten, die ab 1. Juli 2021 neu in 
Rente gehen oder parallel zu ihrer Rente noch andere Sozialleis-
tungen beziehen. Gleiches gilt für diejenigen, die bereits vor 1992 
in Rente gegangen sind. Abgeschlossen wird das Versandver-
fahren voraussichtlich Ende 2022 mit den jüngsten Rentnerinnen 
und Rentnern sowie mit Personen, die zwischen Januar und Juni 
2021 zum ersten Mal eine Rente erhalten. 
Grundrentenansprüche können frühstens ab Januar 2021 ent-
stehen. Unabhängig davon, wann man Post von der Rentenver-
sicherung bekommt: Aufgelaufene Zahlungen werden selbstver-
ständlich rückwirkend überwiesen. 
Damit der straffe Zeitplan eingehalten werden kann, muss die 
DRV gut geschultes Personal einsetzen: Bundesweit werden für 
die Grundrentenarbeiten mehr als 3.000 neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter benötigt, über 200 davon bei der DRV Baden-
Württemberg. Derzeit sind entsprechende Stellen ausgeschrie-
ben, die auch für Quereinsteiger aus anderen Verwaltungs- und 
Sozialversicherungsbereichen geeignet sind (mehr dazu unter 
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de > Karriere). 
Insgesamt wird die neue Grundrentenleistung im Einführungsjahr 
etwa 1,3 Milliarden Euro kosten und bis 2025 auf 1,61 Milliarden 
Euro ansteigen. Hinzu kommen 2021 noch mal rund 400 Millio-
nen Euro für Personal und Verwaltung. Die Grundrente soll über 
Steuereinnahmen finanziert werden und nicht über die Beiträge 
der Versicherten. Deshalb wird der Bundeszuschuss zur Renten-
versicherung um 1,5 Milliarden Euro erhöht. 
Mehr Informationen und eine Broschüre zum Herunterladen 
finden Interessierte auf der Themenseite rund um die Grund-
rente unter http://www.deutsche-rentenversicherung.de/grund-
rente.

Bundesverband Soziokultur 
Zwischenbilanz zum Pilotprogramm NEUSTART – Der Bundes-
verband Soziokultur hat seit Mai über 1.200 coronabedingte 
Investitionen der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien 
gefördert.
In einem Pilotprojekt des milliardenschweren NEUSTART KUL-
TUR-Programms wurden seit Mai insgesamt 1.226 Anträge 
bewilligt. Damit wurden 27,5 Millionen Euro an gemeinnützi-
ge und überwiegend öffentliche geförderte Kultureinrichtun-
gen ausgereicht.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärt dazu: „Das früh 
aufgelegte und spartenübergreifende Pilotprogramm NEUSTART 
des Bundesverbands Soziokultur hat wichtige Pionierarbeit für 
die Gestaltung unserer weiteren Hilfsprogramme geleistet. Ich 
danke dem Bundesverband Soziokultur für die beherzte und 
schnelle Umsetzung. Damit hat er die von den Corona-Schließun-
gen hart getroffenen Kultureinrichtungen wirkungsvoll dabei 
unterstützt, intelligente Öffnungsszenarien zu entwickeln.“
Bereits Anfang Mai 2020 hatte der Bundesverband Soziokultur 
ein Antragsportal für Museen, Ausstellungshallen, Gedenkstätten, 
Veranstaltungsorte für Konzerte, Tanz- und Theateraufführungen 
sowie für soziokulturelle Zentren und Kulturhäuser geöffnet. An-
gesichts der drastischen Notlage agierte er als Interessensver-
band spartenübergreifend und unterstützte damit solidarisch die 
Wiedereröffnung der Kultureinrichtungen.
Innerhalb weniger Tage war das NEUSTART Sofortprogramm aus 
Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien (BKM) mit einem ursprünglichen Fördervolumen von  

10 Millionen Euro überzeichnet. Schnell und unbürokratisch 
stockte Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters auf 30 Mil-
lionen auf und ermöglichte so eine Zuwendung für alle förder-
fähigen Anträge.
NEUSTART – und zwar bitte sofort!
Schon zwei Wochen nach Portalöffnung wurden die ersten Ein-
richtungen befähigt, über den sogenannten vorzeitigen Maßnah-
menbeginn Investitionen über NEUSTART zu tätigen. Gerade den 
Antragsstellenden mit hoher Antragsnummer ermöglichte dieses 
Vorgehen ein schnelles Agieren. Bis Ende Oktober wurden 854 
Genehmigungen zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt.
Insgesamt prüfte das 20-köpfige NEUSTART-Team 1.500 Anträge. 
Der erste Zuwendungsvertrag wurde knapp zwei Monate nach 
Portalöffnung Anfang Juli verschickt. Ihm folgten innerhalb von 
nur vier Monaten 1.225 weitere Verträge. Die Herausforderung 
lag aufgrund der Dringlichkeit und hohen Antragsdichte in der 
schnellstmöglichen Prüfung. Zugleich musste in der Krisensitua-
tion sehr sorgfältig vorgegangen werden, um in enger Beratung 
mit dem potenziellen Zuwendungsempfänger*innen etwaige 
Rückzahlungen zu vermeiden.
Konsolidierung nach dem ersten Schock
Im Zentrum der beantragten Maßnahmen stand die Wiedereröff-
nung und Aufrechterhaltung des Kulturbetriebs während der 
Pandemie. Darunter fielen nicht nur Schutzmasken und Desin-
fektionsspender, sondern auch Umbaumaßnahmen zur Besu-
cher*innensteuerung oder Ticketing-Systeme zur Gewährleistung 
einer vertretbaren Anzahl an Besucher*innen. Viele Einrichtungen 
bemühten sich, Teile ihres Programms ins Digitale zu verlegen. 
Konzerthallen oder Theater erwarben Streaming-Equipment, um 
fortan künstlerische Darbietungen online zu zeigen. Museen ent-
wickelten Konzepte, die nicht mehr das physische Erleben vor 
Ort in den Mittelpunkt stellen, sondern mit räumlichem Abstand. 
Auch durch die Nutzung mobiler Endgeräte wurden Ausstellungs-
inhalte erfahrbar gemacht. Viele Kultureinrichtungen entwickel-
ten Ideen, wie sie kulturelles Leben zu Besucher*innen transpor-
tieren können, die während der Pandemie weniger mobil sind. 
Ebenso zählte die Ausstattung mit Home-Office-Equipment zur 
Aufrechterhaltung des Betriebs zu den häufigsten Anschaffungen.
Besondere Schwierigkeiten ergaben sich für die Kultureinrichtun-
gen durch überlastete Handwerksbetriebe und IT-Dienstleis-
ter*innen sowie unberechenbare Lieferzeiten und -engpässe. 
Zudem stellte die Sicherung der personellen Kapazitäten zur 
grundsätzlichen Aufrechterhaltung des eigenen Betriebs und zur 
Umsetzung der beantragten Projekte eine große Herausforderung 
dar.
Schon in dieser ersten Konsolidierungsphase fällt auf, wie sehr 
sich die Einrichtungen durch sorgfältige Recherche, Kreativität 
und Vernetzung um nachhaltige Lösungen bemühten.
Im kommenden Jahr wird das NEUSTART Sofortprogramm aus-
gewertet. Ziel ist die Sicherung relevanter Erkenntnisse sowie ihre 
zukunftsgerichtete Analyse.
Aktuelle Einsichten und Best Practice Beispiele teilen wir unter 
www.neustartkultur.de/sofort und auf Facebook.

GOA

Im Januar führt die GOA die Weihnachtsbaum-
Sammlung durch. Die Tour zur Abholung der 
Weihnachtsbäume an den Sammelplätzen star-
tet schon morgens um 7.00 Uhr. Darum ist es 
vorteilhaft, die Bäume spätestens am Vorabend 
zu den Sammelplätzen zu bringen.

Bitte entnehmen Sie die Sammelplätze und Abfuhrtermine aus 
der nachfolgend dargestellten Übersicht:
Essingen-Dauerwang:
Mantelhofstraße - Ecke Dauerwangstraße 15.01.2021
Essingen
Fliederstraße. Am Rand des Spielplatzes 15.01.2021
Hauptstraße - Einmündung Unteres Dorf 15.01.2021
Heerweg - Parkplatz Kantstraße/Goethestraße 15.01.2021
Heerweg - Parkplatz bei kath. Kirche 15.01.2021
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Oberburgstraße - Zufahrt Heckenweg 15.01.2021
Parkplatz Remshalle 15.01.2021
Kirchgasse / Tauchenweilerstraße (beim Brunnen) 15.01.2021
Schradenbergstraße - Spielplatz 15.01.2021
Schulstraße - ehemalige alte Schule 15.01.2021 
Staufenstraße - Parkplatz unterhalb Spielplatz 15.01.2021
Wertstoffzentrum - bei Glascontainern 15.01.2021
Essingen-Forst
Dewanger Straße, Rasenfläche bei Bushaltestelle 15.01.2021
Essingen-Lauterburg
Albstraße, östl. der Zufahrt zum Festplatz 22.01.2021
Albstraße, Rasenfläche Ecke Burgstraße 22.01.2021
Die Sammelplätze und Termine für die einzelnen Städte und 
Gemeinden stehen auch im Internet unter https://www.goa-
online.de/wp-content/uploads/2020/12/Christbaumplaet-
ze-2021.pdf. Die Weihnachtsbäume können auch an den Grün-
abfallcontainern auf den Wertstoffhöfen abgegeben werden.
Folgende Punkte gibt es zu beachten:
• Die Bäume müssen komplett vom Weihnachtsschmuck befreit 

sein.
• Künstliche Bäume (Plastiktannen), oder Bäume, von denen der 

Schmuck nicht entfernt werden kann, können durch die Sperr-
müllabfuhr entsorgt oder gegen Gebühr auf einem Wertstoffhof 
mit Kasse abgegeben werden.

GOA-Premiumtonne 
– neues GOA-Angebot wird in Schwäbisch Gmünd mit Teil-
orten getestet – Vorteile: ein Leerungstermin für vier Fraktio-
nen, eine Tonne, ein Bereitstellungsort
Am 08.12.2020 fand die Präsentation der neuen GOA-Premi-
umtonne im Landratsamt statt. „Mit der Premiumtonne gehen 
wir neue Wege und erweitern das Dienstleistungsangebot für 
unsere Bürgerschaft“ sind sich Landrat Dr. Bläse und GOA-Ge-
schäftsführer Karl Kurz einig. 
Die Nachfrage nach einer Ausweitung des bestehenden Ser-
viceangebots, welches die Abholung der Abfälle am Grund-
stück gegen ein zusätzliches Entgelt ermöglicht, steigt stetig. 
Um die konkrete Nachfrage der Bürgerschaft in Erfahrung zu 
bringen und die Umsetzungsmöglichkeiten zu testen, wird die 
GOA-Premiumtonne im Rahmen eines Pilotprojekts einge-
führt. 
Durchgeführt wird der Test in Schwäbisch Gmünd inklusive Teil-
orten. Das Projekt ist auf maximal 3 Jahre begrenzt. Die GOA stellt 
den Bürgerinnen und Bürgern eine abschließbare 240 Liter-Ton-
ne zur Verfügung. Der Behälter bleibt Eigentum der GOA. Be-
rechnet werden zusätzlich zu den bisherigen Jahres- und Lee-
rungsgebühren jährlich 319,50 E inklusive der gesetzlich gültigen 
Mehrwertsteuer. Die Kündigung des Vertrages ist jederzeit mög-
lich.
Die Abfalltrennung ist weiterhin Pflicht
Es ist weiterhin Pflicht, Abfälle zu trennen. Für Restmüll und Alt-
papier werden spezielle Säcke zur Verfügung gestellt. Bioabfälle 
und Verpackungsabfälle sollen in den bisher genutzten 
GOA-Biobeuteln bzw. Gelben Säcken entsorgt werden. Die 
Erstausstattung an Säcken, mit Ausnahme der Biobeutel, wird 
den Kunden bei der Auslieferung der Premiumtonne mitgeliefert. 
Biobeutel müssen weiterhin bei den GOA-Agenturen und auf den 
GOA-Wertstoffhöfen gekauft werden. Die Nachbestellung von 
Säcken ist über den Vertriebsinnendienst der GOA telefonisch 
oder schriftlich möglich.
Geleert wird die GOA-Premiumtonne 14-täglich an einem verein-
barten Abholort, der sich auf jeden Fall im Freien und möglichst 
an der Grundstücksgrenze befinden sollte. 
Die Abfuhrtermine erhalten Sie nach der Bestellung der Tonne 
schriftlich mitgeteilt. Auch für die GOA-Premiumtonne bietet die 
GOA den Abfuhrerinnerungsservice an.
Bestellung
Die GOA-Premiumtonne kann entweder über den Infoflyer oder 
auf der Homepage www.goa-online.de bestellt werden. Sie wird 
im Regelfall innerhalb von einer Woche nach Eingang der Bestel-
lung ausgeliefert.

V. r.: Landrat Dr. Joachim Bläse, GOA-Geschäftsführer Karl Kurz, 
Sandra Bernhard (Landratsamt Ostalbkreis), Harald Wanner 
(GOA).

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evang. Kirchengemeinde Essingen
TERMINE
Alle Gottesdienste finden bis auf Weiteres 
statt unter Vorbehalt möglicher Änderungen 
durch aktuelle Corona-Verordnungen.
Fr., 11. Dezember 2020 
19.00 Uhr ökumenischer Arbeitskreis (kath. 
Gemeindehaus)

So., 13. Dezember 2020 - 3. Advent
Wochenspruch: Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der 
Herr kommt gewaltig.  (Jes. 40, 3.10)
 10.30 Uhr Gottesdienst mit Verabschiedung von Gemeinde-

diakon Jürgen Schnotz (Pfarrer Krannich), s. u. Ver-
schiedenes

  Opfer: Aufgaben der eigenen Kirchengemeinde
 17.00 Uhr Fünf Minuten unter dem Christbaum (Ortsmitte),
  s. Bekanntmachung vorne
Mo., 14. Dezember 2020 
 20.00 Uhr Posaunenchorprobe entfällt!
Di., 15. Dezember 2020
 9.00 Uhr Austragen Gemeindebrief (Gemeindehaus, Saal),
  s. u. Verschiedenes
 14.00 Uhr kein Frauenkreis!
 20.00 Uhr keine Kirchenchorprobe!
Mi., 16. Dezember 2020 
 15.00 Uhr kein Konfirmandenunterricht Gruppe 1
 16.00 Uhr kein Konfirmandenunterricht Gruppe 2
 18.00 Uhr Planung KiBiWo (Gemeindehaus, Saal)
So., 20. Dezember 2020 - 4. Advent
 10.30 Uhr Gottesdienst mit Jungbläsern (Pfarrersehepaar i. R. 

Brüning)
 17.00 Uhr Fünf Minuten unter dem Christbaum (Ortsmitte),
  s. Bekanntmachung vorne

VERSCHIEDENES
Verabschiedung von Diakon Schnotz
Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Diakon Jürgen Schnotz in unse-
rer Gemeinde. Zum 1. Januar 2021 wechselt er zum Kirchenbezirk 
nach Aalen, um dort zukünftig in der Altenheim- und Notfallseel-
sorge zu arbeiten. Wir wollen uns von ihm im Gottesdienst am 
dritten Advent verabschieden und für seinen langjährigen Dienst 
in unserer Gemeinde bedanken – coronabedingt nur im kleinen 
Rahmen, wenn die Pandemie vorbei ist, auch noch mit einem 
Umtrunk, zu dem wir dann einladen werden! 
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! 
 

Um das Risiko einer Ansteckung mit COVID-19 bestmöglich 
zu reduzieren, bitten wir Sie folgende Hygienevorschriften 
zu beachten: 
 
Aktuell dürfen 70 Einzelpersonen oder maximal 100 Perso-
nen in Familiengemeinschaft an unseren Gottesdiensten 
teilnehmen.  
 
Bitte tragen Sie während des gesamten Gottesdiens-
tes eine geeignete Mund-Nase-Bedeckung. 
 

Wir müssen alle Gottesdienstbesucher namentlich 
mit ihren Kontaktdaten erfassen. Hierzu führt unser 
Kirchendienst am Eingang eine Liste, die nach vier 

Wochen vernichtet wird. 
 
Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand voneinander 
ein. Angehörige desselben Haushalts können zu-
sammensitzen. Setzen Sie sich bitte nur an die 
markierten Stellen.  
 

An den Eingängen steht ein Händedesinfektionsmit-
tel für Sie bereit.  
 

Bitte folgen Sie den Hinweisen unseres Kirchendienstes. 
 
Falls Sie Symptome einer Atemwegserkrankung auf-
weisen oder in den letzten 14 Tagen direkten Kon-
takt zu Erkrankten hatten, ist eine Teilnahme am 
Gottesdienst leider nicht möglich. 
 
Ihr Pfarrer Torsten Krannich und der Essinger Kirchengemeinderat! 

Austragen Gemeindebrief
Der Quirinusbote kann am Dienstag, dem 15. Dezember 2020, 
ab 9.00 Uhr, im evang. Gemeindehaus von den Austrägerinnen 
und Austrägern abgeholt werden. Wer nicht kommen möchte, 
meldet sich bitte bei Annette Brendle, Tel. 919056, damit der 
Gemeindebrief vorbeigebracht werden kann.

Krippenspiel 2020
Liebe Kinder der Kinderkirche, liebe Familien!
„Reportage aus Bethlehem“ könnt Ihr euch noch erinnern? So 
hieß unser Krippenspiel im letzten Jahr. In den Wochen vor Weih-
nachten freuen wir uns doch alle auf diesen besonderen Mo-
ment. Gemeinsam am Weihnachtsabend zusammen zu kommen 
und eine ganz besondere Gemeinschaft zu erleben.
In diesem Jahr ist alles etwas anders... „Gemeinschaft“, wie wir 
sie kennen, ist in den letzten Monaten und Wochen stark ein-

geschränkt. Aber das Krippenspiel ausfallen lassen? Auf keinen 
Fall! Die Kinderkirche hat sich deshalb überlegt, ein „digitales 
Krippenspiel“ mit euch Kindern und euren Familien aufzuneh-
men! Ihr könnt uns eine Rolle vorschlagen, die ihr gern spielen 
wollt. Dann machen wir einen Gesamtplan und teilen allen mit, 
welche Szene / Rolle jeder spielt. Es ist möglich, Rollen mehrfach 
zu besetzen. Gern dürft Ihr mit eurer Familie Lieder einsingen 
oder mit Instrumenten einspielen, die wir dann in das Video ein-
bauen. Nehmt euren Teil mit dem Smartphone oder einer Ka-
mera auf. Die Geschichte wird im Nachhinein von einem Sprecher 
erzählt und die verschiedenen Sequenzen werden als Film zu-
sammengeschnitten.
Weitere Informationen zur Rollenverteilung, Aufnahme und Wei-
terverarbeitung sowie die Anmeldung bekommt ihr bei Bar-
bara Schneider unter der Telefonnummer 07365/3908845. 
Macht mit, und lasst uns dieses Jahr ein ganz besonderes Krip-
penspiel spielen - gemeinsam, statt einsam!

Gottesdienste  
am Heiligabend
In diesem Jahr 
können wir unsere Gottesdienste 
am Heiligabend nicht in der ge-
wohnten Form feiern. Nachdem wir 
durch die Gemeinde Essingen, vor-
behaltlich weiterer Änderungen der 
Corona VO durch die Landesregie-
rung, die Genehmigung erhalten 
haben, in der Ortsmitte zusammen-
zukommen, wird es dort an Heilig-

abend zwei Gottesdienste geben – jeweils ca. 30 Minuten.
In den Gottesdiensten können wir (mit Alltags-Maske und Ab-
stand) miteinander singen. Dafür brauchen Sie entweder Ihr Ge-
sangbuch oder die Smartphone-App „Cantico“. Sie fi nden diese 
unter www.cantico.me und im Google-Play-Store oder im 
App-Store von Apple. Bitte in der geöffneten App das Liederbuch 
„Unter einem guten Stern“ herunterladen – Sie haben dann die 
Weihnachtslieder des Gesangbuchs mit Noten und Begleitung 
auch auf dem Smartphone für das Singen zu Hause.
16.00 Uhr – Andacht für Familien mit Bläsern
17.30 Uhr – Andacht zur Christvesper mit Bläsern
Wir bitten Sie, zu den Gottesdiensten Alltagsmasken zu tragen 
und die Abstände (mind. 1,5 m) einzuhalten. Da wir verpfl ichtet 
sind, die Kontaktdaten von allen Teilnehmern zu erheben, möch-
ten wir Sie bitten, pro Familie den angefügten Zettel ausgefüllt 
mitzubringen und in einen der bereitstehenden Behältnisse ein-
zuwerfen. Die Teilnehmerlisten werden dann für vier Wochen in 
einem verschlossenen Umschlag aufgehoben und anschließend 
vernichtet.
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Evang. Pfarramt
Pfarrer Dr. Torsten Krannich
Kirchgasse 14, Tel. 222 und Fax 66 81
E-Mail: Pfarramt.Essingen@elkw.de
Öffnungszeiten des Gemeindebüros
Sekretärin: Simone Pfleiderer
Dienstag bis Donnerstag  von   9.30 – 11.30 Uhr 
Donnerstagnachmittag  von 16.00 – 17.30 Uhr
E-Mail: Gemeindebuero.Essingen@elkw.de
Zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder Mobil: 0171/9415686
Gemeindediakonat
Jürgen Schnotz, Hauptstr. 1, Tel. 352
E-Mail: diakonat.essingen@elkw.de
Mesner-Team (Koordination):
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder Mobil: 0171/9415686
Hausmeister des evang. Gemeindehauses
Herr Vizkeleti, Tel. 017628775571, Mail: f.vizkeleti@online.de
Evang. Kindergarten „Am Schlosspark“
Christine Treiber, Tel. 5020
Kirchenpflege
Jutta Schwarz, Kirchgasse 14, 73457 Essingen, Tel. 9648837
E-Mail: Jutta.Schwarz@elkw.de
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 9.30 - 11.30 Uhr
Kreissparkasse Ostalb (BLZ 614 500 50) – Nr. 110 019 149
BIC: OASPDE6AXXX; IBAN: DE96614500500110019149
VR Bank Aalen (BLZ 614 901 50) – Nr. 35 340 002
BIC: GENODES1AAV; IBAN: DE12614901500035340002
Bürozeit der Diakonie-Sozialstation: 
Mittwoch 13.00 - 14.00 Uhr,
in der Kirchgasse 20, Tel. 964280
Schauen Sie mal vorbei: 
www.essingen-evangelisch.de oder
www.facebook.com/essingen.evangelisch
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Katholische Kirchengemeinde Herz Jesu  
Essingen

Samstag, 12. Dezember 2020
18.30 Uhr Beichtgelegenheit
19.00 Uhr heilige Messe
17.00 Uhr Beichtgelegenheit (Dewangen)
17.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
17.00 Uhr Beichtgelegenheit (Fachsenfeld)

 17.30 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
Sonntag, 13. Dezember 2020 – 3. Adventssonntag 
L1: Jes 61, 1-2a.10-11, APs: Lk 1, 46-48.49-50.53-54 
(R: vgl. Jes 61, 10b)
L2: 1 Thess 5, 16-24, Ev: Joh 1, 6.00 - 8.19 Uhr - 28
 10.30 Uhr heilige Messe
 15.00 Uhr heilige Messe mit Vorstellung der Erstkommunion-

kinder (Gruppe 1)
 16.30 Uhr heilige Messe mit Vorstellung der Erstkommunion-

kinder (Gruppe 2)
 9.00 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 18.00 Uhr heilige Messe mit Vorstellung der Erstkommunion-

kinder (Dewangen)
 10.30 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
Dienstag, 15. Dezember 2020
 17.00 Uhr ökum. Gottesdienst im Pflegewohnheim

Freitag, 18. Dezember 2020
 17.00 Uhr Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit 
  (Dewangen)
 17.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
Samstag, 19. Dezember 2020
 19.00 Uhr heilige Messe anschließend Beichtgelegenheit auf 

Weihnachten
 17.00 Uhr Beichtgelegenheit auf Weihnachten (Dewangen)
 17.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 17.00 Uhr Beichtgelegenheit auf Weihnachten (Fachsenfeld)
 17.30 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld))
Sonntag, 20. Dezember 2020 – 4. Adventssonntag
L1: 2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16, Aps: Ps 89 (88), 2-3.20 a 
u. 4-5.27 u. 29 (R: 2a)
L2: Röm 16, 25-27, Ev: Lk 1, 26-38
 9.00 Uhr heilige Messe
 16.00 Uhr Einstimmung auf Weihnachten der Erstkommuni-

onkinder
 10.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 17.00 Uhr Einstimmung auf Weihnachten der Erstkommunion-

kinder (Dewangen)
 9.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
 18.00 Uhr heilige Messe mit Vorstellung der Erstkommunion-

kinder (Fachsenfeld)
Mittwoch, 23. Dezember 2020
 17.00 Uhr Einstimmung auf Weihnachten der Erstkommunion-

kinder (Fachsenfeld)

 
 

 

  

 

 

 
 
 
Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: das sind die Sternsinger! Sie ziehen von 
Haus zu Haus, segnen die Häuser und bitten die Menschen um eine Spende für arme 
Kinder. Dieses Jahr mit Maske und einer Sternenlänge Abstand.  
Gerade jetzt ist es besonders wichtig, dass die Sternsinger ihren Segen zu den 
Menschen bringen, als Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts. So werden sie 
auch für benachteiligte Kinder auf der ganzen Welt zu einem echten Segen!  
Bist Du dabei?  
 
Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet, damit sich jeder sicher fühlen kann. 
Außerdem laufen wir dieses Jahr nur am 06.01.2021 und wir besuchen nur  
die Häuser, die vorab den Wunsch geäußert haben, dass die Sternsinger  
vorbei kommen sollen.  

 
Die Vorbereitungstreffen sind am: 

 Montag, 04.01.2021 von 16:00 -18:00 Uhr 
 Dienstag, 05.01.2021 von 16:00 – 18:00 Uhr 

im kath. Gemeindehaus in Essingen.  
 

Wenn Du dabei sein willst, melde dich bis spätestens 21.12.2020 über das Pfarrbüro 
an. 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ich möchte an der Sternsinger-Aktion teilnehmen! 
 

Name:_______________________________________________ 
 

Adresse:______________________________________________ 
 

Telefonnummer: _______________________ 
 

Einverständnis der Erziehungsberechtigten bei Teilnahme unter  
18 Jahren:  
 

_____________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift 
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(Bemerkung: Bild „Schere“) 
(Bemerkung: Text: Wir möchten, dass die Sternsinger uns am 06.01.2021 besuchen! bitte 
einrahmen + Bild: Sternsinger Bild) 
 

 

 

       

„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und 
weltweit“ – 

Sternsingen 2021 
 
Die Sternsinger kommen – auch in Corona-Zeiten! Am 06.01.2021 sind die kleinen und 
großen Könige wieder in den Straßen von Essingen unterwegs – diesmal mit Mund-
Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge Abstand und unter Beachtung der aktuellen 
Corona-Schutzverordnungen. Außerdem besuchen die Sternsinger dieses Jahr nur 
Haushalte, die sich vorher angemeldet haben.   
 
Das Vorbereitungsteam unserer Gemeinde hat sich gut auf diese besondere Aktion 
vorbereitet: Ein Hygienekonzept liegt vor, die Abläufe sind an die geltenden Corona-
Regelungen angepasst. Auf manch liebgewonnene Tradition müssen wir diesmal 
schweren Herzens verzichten: So werden die Sternsinger keine Wohn- bzw. 
Privaträume betreten, sondern Ihnen vor der Tür oder im Treppenhaus begegnen. Auch beim 
Anschreiben des Segens beachten die Sternsinger den Mindestabstand. Und die Spendenübergabe 
erfolgt selbstverständlich kontaktlos. Falls Sie den Sternsingern ein süßes Dankeschön geben wollen, 
denken Sie bitte daran, dass dieses auf jeden Fall verpackt sein muss. 
 
Bitte melden Sie den Sternsingerbesuch spätestens bis zum 28.12.2020 im Pfarrbüro an. Hierfür 
werfen Sie bitte den folgenden Abschnitt in den Briefkasten des Pfarrbüros: 
 
 
 
 
Wir möchten, dass die Sternsinger uns am 06.01.2021 besuchen! 
 
Name: 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Adresse:  
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben 
– in der Ukraine und weltweit“ –

Sternsingen 2021
Die Sternsinger kommen – auch in Corona-Zeiten! Am 
06.01.2021 sind die kleinen und großen Könige wieder in 
den Straßen von Essingen unterwegs – diesmal mit Mund-
Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge Abstand und unter Be-
achtung der aktuellen Corona-Schutzverordnungen. Außer-
dem besuchen die Sternsinger dieses Jahr nur Haushalte, die 
sich vorher angemeldet haben. 
Das Vorbereitungsteam unserer Gemeinde hat sich gut auf 
diese besondere Aktion vorbereitet: Ein Hygienekonzept liegt 
vor, die Abläufe sind an die geltenden Corona-Regelungen 
angepasst. Auf manch lieb gewonnene Tradition müssen wir 
diesmal schweren Herzens verzichten: So werden die Stern-
singer keine Wohn- bzw. Privaträume betreten, sondern Ihnen 
vor der Tür oder im Treppenhaus begegnen. Auch beim An-
schreiben des Segens beachten die Sternsinger den Mindest-
abstand. Und die Spendenübergabe erfolgt selbstverständlich 
kontaktlos. Falls Sie den Sternsingern ein süßes Dankeschön 
geben wollen, denken Sie bitte daran, dass dieses auf jeden 
Fall verpackt sein muss.
Bitte melden Sie den Sternsingerbesuch spätestens bis 
zum 28.12.2020 im Pfarrbüro an. Hierfür werfen Sie bitte 
den folgenden Abschnitt in den Briefkasten des Pfarrbüros:

------✄---------------------------------------------------------------------

Wir möchten, dass die Sternsinger uns am 06.01.2021 be-
suchen!

Name:

_____________________________________________________

Adresse: 

_____________________________________________________

ZEIT FÜR JESUS - ZEIT MIT JESUS
Leider entfällt am Montag, 14. Dezem-
ber 2020, um 19.30 Uhr, die vorgese-
hene Anbetungsstunde in der Herz-
Jesu Kirche in Essingen.

Weihnachtsbrief 2020
Für unseren Weihnachtsbrief 
2020 von der Seelsorgeeinheit 
Rems–Welland suchen wir 
fleißige Helfer.
Wer hätte Zeit und Lust uns 
beim Austragen der Weih-
nachtsbriefe zu helfen? 
Gleichzeitig können Sie mit 
Bewegung an der frischen Luft 
ihrer Gesundheit etwas Gutes 
tun.
Wenn Sie sich engagieren und 
helfen möchten, melden Sie 
sich bitte am Freitag, dem 11. 
Dezember 2020, ab 15.00 Uhr, 
im kath. Pfarrbüro Herz Jesu.

Kath. Pfarramt Herz Jesu Essingen, 
Heerweg 11, Tel. 202, Fax 921317
Öffnungszeiten:
Dienstag + Mittwoch 10.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr - 17.00 Uhr
E-Mail: herz-jesu.essingen@drs.de
Internet: se-rems-welland.drs.de
Pfarrer der Seelsorgeeinheit „Rems-Welland“: 
Pfarrer Andreas Frosztega, Tel. 07366/6323,
Fax 07366/922875
E-Mail: andreas.frosztega@drs.de
Sprechzeiten mit Pfarrer Andreas in Essingen
donnerstags ab 17 Uhr (nach telefonischer Voranmeldung)
Nachbarschaftshilfe Rems-Welland
Leitung: Alexandra Zimmerer-Leichtle, Tel. 0177/5165024
Gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderates:
Dr. Daniel Krähmer, Birnenweg 2, 73457 Essingen,
Tel. 07365/390788
Konten der Kath. Kirchenpflege:
Kreissparkasse Ostalb (BLZ 614 500 50) – Nr. 110 070 762
IBAN:  DE47 6145 0050 0110 0707 62
BIC:  OASPDE6AXXX
VR-Bank Aalen (BLZ 614 901 50) – Nr. 35 366 001
IBAN:  DE28 6149 0150 0035 3660 01
BIC:  GENODES1AAV

Evang. Kirchengemeinde Lauterburg
Sonntag, 13. Dezember 2020 - Dritter Advent
9.20 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Krannich)
17.00 Uhr  
„Lebendiger Advent“ 
vor der Kirche
Wenn es dunkel wird, wollen 
wir uns treffen

• zum Adventslieder singen mit Saxofon-Mu-
sik von Hans Zeller und Klaus Heidle

• zu einer kurzen Geschichte
• zu Gebet und Segen im Advent
Die Dauer des Gottesdienstes wird wieder auf ca. 35 Minuten 
reduziert. Auf das gemeinsame Singen in geschlossenen Räu-
men wird verzichtet. Die Verpflichtung eine Mund-Nasen-Be-
deckung zu tragen, gilt für die gesamte Dauer des Gottesdiens-
tes. Die Erfassung der Teilnehmenden wird verpflichtend. (An 
jedem Platz liegt ein Papier und ein Stift aus, mit der Bitte, sich 
mit Namen einzutragen.)
Mittwoch, 16. Dezember 2020
Kein regulärer Konfirmandenunterricht; Vorbereitung des Krip-
penspiels und der Handy-Aktion nach Absprache.
Sonntag, 20. Dezember 2020 - Vierter Advent
 9.20 Uhr Gottesdienst (Pfarrehepaar i. R. Brüning)

Informationen über die Advents- und Weihnachtszeit:
• Der andere Adventskalender steht mit einer Kerze in unserer 

Kirche bereit für Ihre persönliche Zeit der Besinnung. Daneben 
liegt eine wärmende Fleecedecke. Lassen Sie sich einladen!

• Adventsfenster an der Kirche: Sie können im Vorübergehen 
das helle Licht des Weihnachtssterns und die Krippe sehen. 
Danke für die Hinter-Glas-Gestaltung!

• Danke für den Christbaum, der bis kurz vor Weihnachten 
„grünte“ in Familie Schieles Garten.

Wir wollen an Heiligabend nur Gottesdienste im Freien an-
bieten:
• Gegen 15.00 Uhr Familiengottesdienst „Viele auf dem Weg 

zur Krippe“ bei dem die Kindergartenkinder (und andere Kin-
der, die auch mitmachen möchten) ein gebasteltes Tier (von 
Marienkäfer, Schnecke bis zur Eule) auf einem Holzweg zur 
Krippe ablegen können (und es anschließend wieder mit nach 
Hause nehmen).

• Gegen 16.30 Uhr Waldweihnacht vor der Kirche
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Dauer der Gottesdienste: ca. 30 Minuten, die Namen der Got-
tesdienstteilnehmenden werden festgehalten, Maskenpflicht 
(auch während dem Singen, Mindestabstand) - weitere Infor-
mationen folgen.
• Kälteempfindliche Menschen (u. a.) sind herzlich zum Gottes-

dienst am Christfest (25. Dezember 2020) in der Kirche ein-
geladen

• Für das Singen draußen - am 3. Advent und an Heiligabend - 
steht eine App zur Verfügung:

„Sie finden diese unter www.cantico.me und im Google-Play-
Store oder im App-Store von Apple. Bitte in der geöffneten App 
das Liederbuch „Unter einem guten Stern“ herunterladen – Sie 
haben dann die Weihnachtslieder des Gesangbuchs mit Noten 
und Begleitung auch auf dem Smartphone für das Singen zu 
Hause.“

Kontakt
Ev. Pfarramt Lauterburg
Pfarrerin Fleisch-Erhardt,
Bäckergasse 7
Tel. 07365/6880, Fax 07365/919471
E-Mail: pfarramt.lauterburg@elkw.de
Schauen Sie mal vorbei auf unserer Internet-Seite:
http://www.lauterburg-evangelisch.de
Pfarrerin Fleisch-Erhardt ist unter der Telefonnummer des 
Pfarramts zu erreichen. 
Gemeindesekretariat: Sonja Bäurle ist mittwochs von 13.15 
bis 15.45 Uhr anzutreffen. 
E-Mail: ev.pfarramtsbuero.lauterburg@t-online.de
Mesner: Helmut und Renate Kutschker, Tel. 07365/5865
Ev. Kirchenpflege: Gertraud Mergner, Tel. 07365/5379
Bankverbindungen:
KSK Ostalb, Aalen: (BLZ 614 500 50) - Kto.-Nr. 110 063 281
IBAN: DE 80 6145 0050 0110 0632 81, BIC: OASPDE6AXXX
VR-Bank, Aalen: (BLZ 614 901 50) - Kto.-Nr. 38 192 004
IBAN: DE 87 6149 0150 0038 1920 04, BIC: GENODES1AAV

Neuapostolische Kirchengemeinde Essingen
Sonntag, 13. Dezember 2020
9.30 Uhr 3. Advent / Gottesdienst (mit Telefonüber-
tragung)
Mittwoch, 16. Dezember 2020
20.00 Uhr Gottesdienst (mit Telefonübertragung)
Sonntag, 20. Dezember 2020
9.30 Uhr 4. Advent / Gottesdienst (mit Telefonüber-
tragung)

PARTEIEN

SPD-Ortsverein Essingen
SPD startet Meinungsumfrage zur Landtags-
wahl – Gutscheine regionaler Geschäfte und 
Gastronomen zu gewinnen
Der SPD-Ortsverein Essingen startet zusammen 
mit dem SPD-Landtagskandidaten Jakob Unrath 
in diesen Tagen im Vorfeld der Landtagswahl im 
kommenden März eine Meinungsumfrage zu 

wichtigen Bereichen der Landespolitik. 
Die Corona-Pandemie schränkt die Möglichkeiten zum persönli-
chen Dialog und zur Diskussion über politische Fragen enorm ein. 
Für die SPD ist Bürgerbeteiligung aber wichtig. Die Bürgerinnen 
und Bürger können über die Umfrage ihre Meinung zu zentralen 
politischen Fragen kundtun. Wer keinen Fragebogen in Papier-
form zugestellt bekommen hat, kann sich auch über das Internet 
an der Meinungsumfrage beteiligen: www.jazujakob.de. 

Letzter Abgabetermin ist der 31.12.2020. Alle Teilnehmer/innen 
können auch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Dabei gibt es 
Gutscheine regionaler Geschäfte und Gastronomiebetriebe zu 
gewinnen. 

VEREINSNACHRICHTEN

Haugga Narra Essingen
Wichtige Info - Absage der Altpapiersammlung 
am 11./12. Dezember 2020
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona- 
Pandemie müssen wir die für 11./12. Dezember 
2020 angesetzte Altpapiersammlung absagen.
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen eine 
schöne Weihnachtszeit.

Siu - Setzt Ideen um 

KuBa

SIU-KuBa gibt Geld an Essinger Kinder zu-
rück
Die Essinger Landjugend überraschte dieses 
Jahr Essinger Kinder mit einer Nikolaus-Akti-
on. Eine tolle Idee, finden wir von SIU-KuBa.
Und viele dieser Kinder waren während der 
Sommermonate mit ihren Eltern oder Groß-

eltern an der Kugelbahn, haben eine Kugel für 20 Cent aus dem 
Automaten gelassen und hatten an der Kugelbahn viel Spaß. Eine 
wichtige Auszeit für alle Beteiligten während der Corona-Zeit.
Gerne unterstützen wir diese „Nikolaus-Aktion“ der Essinger 
Landjugend mit einer Spende aus den KuBa-Einnahmen.
Es ist einfach toll zu sehen, wie sich in Essingen zwei ehrenamt-
liche Gruppen, ohne etwas voneinander zu wissen, mit der glei-
chen Zielsetzung „Kindern eine Freude zu bereiten“ engagieren.
Bleibt noch der Wunsch für das Neue Jahr, dass die Corona-
Pandemie beherrschbar wird und wir alle unser gewohntes Le-
ben zurückbekommen.
Erich Blaha
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Förderverein Essinger Seniorenbetreuung 
Was wir 2020 alles ohne  
Corona gemacht hätten
Das Jahr 2020 ist fast vorüber und 
viele dürften darüber froh sein. Das 
Corona-Jahr hat uns alle sehr gefordert und sämtli-

che Pläne durcheinander gebracht. Gerne hätten die Bewohner 
und Mitarbeiter des Johanniter-Pflegewohnhauses Am Selten-
bach in Essingen gemeinsam mit den Angehörigen und den 
Menschen aus der Gemeinde gesungen, gelacht und vor allem 
gefeiert. Doch leider war dies nicht möglich.
Die letzten Monate waren doch ziemlich außergewöhnlich. Wir 
hätten im Haus gerne gefeiert und Anlässe gab es zu genüge. 
Unter anderem hätten wir mit euch unsere geschätzte Teamkol-
legin Dorothea Fischer und unsere akkordeonspielende Valentina 
Pahl verabschiedet. Leider waren auch Umarmungen beim Ab-
schied nicht möglich. Dies hatten die Senioren und Mitarbeiter 
sehr bedauert.
Wir hätten mit euch an Ostern den Osterhasen gesucht und am 
Muttertag die Mamas gebührend hochleben lassen. Wir wären 
zu den Grillfesten gegangen und zu unserem eigenen hätten wir 
den besten Kartoffelsalat in Essingen gemacht und natürlich bei 
sommerlichen Temperaturen dem Fanfarenzug der Haugga Nar-
ra gelauscht. Weihbüschel wären gemeinsam mit anderen Seni-
oren aus den anderen Johanniterhäusern gebunden worden. Im 
September wäre die Zwetschge feierlich begossen worden und 
im Oktober mit neuem Wein die Zwiebel. Am 1. Advent wären 
Kinder und Jugendliche gekommen und hätten mit den Senioren 
Weihnachtslieder angestimmt und dann wäre vor Heiligabend 
die Weihnachtsfeier mit allen Angehörigen gefeiert worden. Aber 
seit März feiern wir ohne Angehörige - ohne euch.
Das ganze Mitarbeiterteam wuchs in diesen Monaten noch viel 
mehr zu einer großen Familie zusammen als bisher. Jeder ver-
sucht auf seine Art und Weise gegenüber den Senioren keine 
Angst, Panik oder Langeweile aufkommen zu lassen. Vor allem 
sind dabei die drei Betreuungsassistentinnen Carola Heinzmann, 
Carmen Hoyler und Dörte Tretter gefragt. Jeden Tag bieten die 
drei etwas Besonderes. Trotz der nicht ganz einfachen Zeit, wur-
de es den Senioren nie langweilig, vor allem weil Carola, Carmen 
und Dörte noch flexibler arbeiten. Mehr denn je sind Gespräche 
unter vier Augen nötig. Außerdem gibt es in der Essinger Gemein-
de tolle Menschen, die uns in unserer Arbeit sehr gut unterstüt-
zen, ob als Einzelperson oder in einer Gruppe. Bitte macht weiter 
so!
Und nun wünschen wir euch allen eine gesegnete und gesunde 
Adventszeit, vor allem in der Hoffnung, dass das neue Jahr 2021 
sich schnell zum Guten wendet. 
Eure Seltenbacher

SONSTIGES

Go-Ahead Baden-Württemberg
Fahrplanwechsel am 13. Dezember: 
Änderungen bei Go-Ahead-Strecken
Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember hat das Verkehrsminis-
terium auch die Fahrpläne der Zuglinien von Go-Ahead weiter 
optimiert. So werden auf der Remsbahn die Anschlussverbindun-
gen zur Brenzbahn besser erreicht. Die Residenzbahn wird um 
zwei Spätverbindungen erweitert. Auf der Frankenbahn erreichen 
Pendler aus Heilbronn den Endbahnhof Stuttgart künftig etwas 
schneller. Morgendliche Pendler der Filstalbahn erhalten zusätz-
liche Fahrtmöglichkeiten durch die Verschiebung des bisherigen 
Abfahrtsortes von Geislingen nach Ulm.
RB 13 Stuttgart – Aalen – Crailsheim (Remsbahn)
Um den Anschluss an die Züge der Brenzbahn in Richtung Ulm 
und umgekehrt zu verbessern, wurden die Abfahrtszeiten für die 
Brenz- und die Remsbahn entsprechend angepasst. Fahrgäste, 
die beispielsweise von Schwäbisch Gmünd über Aalen nach 
Heidenheim fahren möchten, haben nun in Aalen mehr Zeit, um 
von der RB 13 oder dem IRE 1 in einen Zug der SWEG (RE 57) 
oder einen IRE der Deutschen Bahn auf die Brenzbahn umzustei-
gen.
IRE 1 Aalen – Stuttgart – Karlsruhe (Residenzbahn)
Auf der Residenzbahn werden ebenfalls neue Zugleistungen an-
geboten. So wird das abendliche Zugpaar 19034 (ab Stuttgart 
22.32 Uhr) und 19035 (ab Karlsruhe 22.33 Uhr) neu angeboten. 
RB 16 Stuttgart – Geislingen/Steige – Ulm (Filstalbahn)
Auf der Filstalbahn werden einige neue Zugleistungen angebo-
ten. So wird der 19185 um 22.29 Uhr ab Stuttgart nun auch 
täglich bis Ulm fahren. Bisher fuhr dieser in Geislingen/Steige 
endende Zug nur freitags und samstags bis Ulm weiter. Der 
19152 nach Stuttgart (an 6.19 Uhr) fährt nun montags bis freitags 
schon ab Ulm. Bisher startete er seine Fahrt erst in Geislingen. 
Auch die RB 16-Züge 19198 und 19194 starten montags bis frei-
tags bereits in Ulm (ab 7.28 Uhr/ab 15.36 Uhr) nach Stuttgart, 
sodass die Reisenden aus Ulm in Richtung Stuttgart deutlich 
mehr Zugverbindungen im Regionalverkehr haben als bisher.
Sechs Zugverbindungen in der Hauptverkehrszeit werden mit 
einem zusätzlichen Triebwagen versehen, sodass sich die Zahl 
der Sitzplätze auf 705 erhöht.
RE 8 Stuttgart – Heilbronn – Würzburg (Frankenbahn)
Durch eine verbesserte Zugdisposition fahren einzelne Züge von 
Heilbronn nach Stuttgart in der morgendlichen Hauptverkehrszeit 
beschleunigt. Die Zahl der Züge bleibt unverändert. Zwischen 
Heilbronn und Stuttgart verkehren mit dem RE 8 tagsüber Ex-
pressverbindungen, die lediglich in Bietigheim und Ludwigsburg 
halten und so eine attraktive Reisezeit bieten. In der morgendli-
chen Hauptverkehrszeit war dies in den vergangenen Jahren al-
lerdings nicht so. Es verkehrten bislang vor 8.00 Uhr ab Heilbronn 
nur Züge mit Halt an allen Stationen zwischen Heilbronn und 
Bietigheim, teilweise im Abstand weniger Minuten, was aus der 
Region oft kritisiert wurde. Daher werden zukünftig auch im mor-
gendlichen Berufsverkehr die bestehenden Züge der Linie RE 8 
beschleunigt, um Heilbronn zur Hauptverkehrszeit schnell an 
Stuttgart anzubinden und um die Betriebsqualität auf der Fran-
kenbahn zu erhöhen. Für die Unterwegshalte verbleibt der at-
traktive Halbstundentakt. Dadurch würden auch die angebotenen 
Kapazitäten zwischen Heilbronn und Stuttgart besser auf die drei 
dort verkehrenden Linien RE 8, RE 10 und RB 18 verteilt. 
Im kommenden Jahr 2021 führt DB-Netze in den Sommerferien 
umfangreiche Bauarbeiten in Verbindung mit einer Strecken-
sperrung zwischen Möckmühl und Osterburken durch. In der 
Zeit vom 24. Juli bis 5. September 2021 wird ein Schienenersatz-
verkehr zwischen Möckmühl und Osterburken eingerichtet. In der 
Baustellenphase werden nur vereinzelt Go-Ahead-Züge zwischen 
Stuttgart und Bietigheim-Bissingen verkehren, sodass die S-Bahn 
als Zubringer zu den Go-Ahead-Zügen dienen wird. Go-Ahead-
Züge verkehren zwischen Bietigheim-Bissingen und Möckmühl 
einerseits und zwischen Osterburken und Würzburg andererseits.

Das Spiel des Lebens ist ein 
Bumerang-Spiel.

Unsere Gedanken, Taten und Worte kommen 
früher oder später wieder zu uns zurück, 
mit erstaunlicher Treffgenauigkeit. 
 (Florence Shinn)
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RE 90 Stuttgart – Schwäbisch Hall-Hessental – Crailsheim – 
Nürnberg (Murrbahn)
Auf der Murrbahn ins mittelfränkische Nürnberg gibt es keine 
Veränderungen.
Fahrpläne bereits abrufbar
Die neuen Pdf-Fahrpläne von Go-Ahead sind seit 23. November 
abrufbar auf https://www.go-ahead-bw.de/unterwegs-mit-go-
ahead/fahrplaene.html. 
Die bei Fahrgästen beliebten Taschenfaltfahrpläne für alle fünf 
Go-Ahead-Linien liegen in allen Servicecentern zur kostenfreien 
Mitnahme bereit. Standorte und Öffnungszeiten der Service-
center sind zu fi nden auf https://www.go-ahead-bw.de/kontakt/
kundenservice.html. 

Remstal Tourismus
Remstal Tourismus unterstützt Mitglieder 
Insbesondere Gastronomiebetriebe profi tieren davon, dass 
der Tourismusverein Bevölkerung und Firmen zur solidari-
schen Unterstützung aufgerufen hat
Der Aufruf von Remstal Tourismus zeigte Wirkung: Vor allem zur 
Unterstützung der regionalen Gastronomie wurden beim Touris-
musverein zwischenzeitlich Remstal-Gutscheine im Wert von 
über 125.000 Euro erworben und größtenteils verschenkt. „Eine 
stolze Summe, die auf diesem Weg unseren Mitgliedsbetrieben 
zugutekommen wird,“ freut sich der Vereinsvorsitzende, Wein-
stadts Oberbürgermeister Michael Scharmann. Hinzu kommt eine 
fünfstellige Spendensumme, die Remstal Tourismus während des 
ersten „Lockdowns“ im Frühjahr direkt an seine Mitglieder ver-
mittelte.
Als Geschenk zu Geburtstagen, Jubiläen und sonstigen Feierlich-
keiten sind die Remstal Gutscheine schon lange eine gute Wahl. 
Zuletzt hatten auch Firmen aus dem Remstal tatkräftig unterstützt 
und ihren Mitarbeitern anstelle ausgefallener Betriebs-Weih-
nachtsfeiern Gutscheine des Remstal Tourismus e. V., der vor-
maligen Remstal-Route, zukommen lassen. Die Gutscheine 
wurden in jeweils individuellem Wert ausgestellt und können bei 
über 130 Mitgliedern des Remstal Tourismus e. V. eingelöst wer-
den, darunter auch in allen Weinbaubetrieben. „Wir sind froh 
darüber, dass wir mit unseren Aktionen insbesondere die Gastro-
nomie in den aktuell schwierigen Zeiten direkt unterstützen 
konnten und können“, ergänzt Scharmann. 

Wein, Weihnacht, Remstal
Winzer und Vinothekare des Remstal Tourismus e. V. sorgen 
mit verlängerten Öffnungszeiten und verschiedenen Aktionen 
für vorweihnachtliche Stimmung
Mit speziellen Aktionen und verlängerten Öffnungszeiten im 
Advent sorgen Weingüter und Vinothekare des Remstal Touris-
mus e.V. für vorweihnachtliche Stimmung. Unter fachkundiger 
Anleitung werden die Kunden bei der Auswahl des passenden 
Tropfens für das weihnachtliche Festmahl oder als Geschenk für 
Freunde und Geschäftspartner beraten. Oftmals werden neben 
den regionalen Weinen auch feine Destillate, gutseigener 
Glühwein und weitere Leckereien angeboten; sogar Kunsthand-
werk oder Weihnachtsbäume sind bei so manchem während der 

Adventszeit im Sortiment. Aktionen wie z. B. spezielle Rabatte 
oder ein kostenloser Lieferservice runden den (W)Einkauf ab. 
Und um nicht ganz auf Wein-Tastings verzichten zu müssen, über-
tragen einige der Remstäler „Genusshandwerker“ diese einfach 
(live) über Instagram oder andere Kanäle.
Alle Aktionen und nähere Infos gibt es zusammengefasst auf der 
Homepage des Remstal Tourismus e.V. unter www.remstal.de/
advents-weinverkauf. Selbstverständlich öffnen die Vinotheken 
und Weingüter immer unter Beachtung der aktuellen Corona-
Aufl agen.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
Falsch deklariert
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mahnt Apotheke ab
• Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erreichen regel-

mäßig Anfragen und Beschwerden zu Schutz- und Alltagsmas-
ken, die eine Ansteckung mit dem Corona-Virus verhindern 
oder die Gefahr der Ansteckung verringern sollen

• Häufi g geht es um hohe Preise, in manchen Fällen auch um 
falsche oder unklare Kennzeichnungen

• Eine Apotheke, die einfache Alltagsmasken als FFP2-Masken 
deklarierte, mahnte die Verbraucherzentrale erfolgreich ab

Von überteuerten Preisen über fragwürdige Versprechen bis hin 
zu falscher Werbung: Regelmäßig bekommt die Verbraucherzen-
trale Baden-Württemberg Beschwerden und Anfragen rund um 
Corona. Stellt die Verbraucherzentrale dabei fest, dass Anbieter 
sich rechtswidrig verhalten, geht sie dagegen vor. So auch im Fall 
einer Apotheke, die einfache Mund-Nasen-Bedeckungen als 
FFP2-Masken verkaufte.
Ob einfache Alltagsmaske, OP-Maske oder FFP2-Standard: Viele 
Menschen sind in den letzten Monaten zu echten Maskenprofi s 
geworden. So fi el es einem Verbraucher direkt auf, dass in einer 
Apotheke einfache Mund-Nasen-Masken fälschlicherweise mit 
dem Zusatz „N95-Filter 95% - FFP2-Klasse“ beworben wurden. 
Er meldete den Fall der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, 
die den Apotheker abmahnte. „FFP2-Masken müssen gewisse 
Standards erfüllen“, erklärt Peter Grieble, Gesundheitsexperte der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, „Verbraucher müssen 
sich hier auf die Aussage der Apotheke verlassen können.“ Der 
Hersteller selbst hatte die Masken nicht als FFP2-Masken bewor-
ben, die Apotheke behauptete dies auf einem scheinbar selbst 
ausgedruckten Schild. Während einfache Alltagsmasken vor allem 
andere Menschen vor Infektionen schützen, sorgen Filtermasken 
wie die FFP2-Maske auch bei den Trägern für einen höheren 
Schutz. Die Verbraucherzentrale mahnte die Apotheke daraufhin 
ab, diese gab eine Unterlassungserklärung ab und verpfl ichtete 
sich, die Masken künftig korrekt auszuzeichnen.
Preise vergleichen lohnt sich
Neben Beschwerden zur falschen Kennzeichnung erhält die Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg viele Anfragen zum teils 
extrem hohen Preisen für Masken. „Wer schnell eine neue Maske 
kaufen muss, hat oft keine Zeit die Preise zu vergleichen, das 
scheinen manche Händler auszunutzen“, sagt Grieble. Er rät, sich 
bei verschiedenen Anbietern über die Angebote zu informieren 
und sich einen kleinen Vorrat anzulegen.

MEIN MORGEN 
ENTSCHEIDET  
SICH HEUTE!

Doch wir Kinder werden 
ausgenutzt, uns wird  
wehgetan und wir haben 
nicht genug zu essen. 
Kinderrechte schützen.  
Gibst Du uns recht?  
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Betreute 2-Zimmer-Seniorenwohnung
in Essingen am Seltenbach zu vermieten, 61 qm, 
1. OG, mit EBK. Info: Telefon 01 62/9 57 68 04

 Weihnachts-
Glückwunschanzeigen

Wir erinnern an die Einreichung Ihres Glückwunsch-An-
zeigenauftrages – soweit noch nicht geschehen – und 
bitten Sie um sofortige Einreichung desselben, spätes-
tens jedoch bis

Samstag, den 12. Dezember 2020.
Es ist auch möglich, unsere Mustervorschläge auf unse-
rer Homepage: www.krieger-verlag.de anzusehen und 
Ihren Auftrag zu erteilen.

Weihnachtsbäume
Wir bieten Ihnen wieder
eine große Auswahl
in bester Qualität.

Verkauf täglich, auch sonntags,
ab 9.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
Familie Anton Sturm in Forst
Telefon 0 73 65/92 02 31

Legehennen! 
Schöne, robuste, 15 Monate alte weiße Hühner, Rasse Sandy, sehr gute Leger, 

hellbraune Eier, Bruderhähne wurden aufgezogen (kein Kükentöten für unsere 
Junghennen!), am Dienstag, den 29.12.2020, 8.00 bis 18.00 Uhr

vom Bioland-Jagsthof, Westhausen. Bitte vorbestellen!
Tel. 0 73 63/54 01 oder 01 62/3 33 19 19 od. jagsthof@web.de

1 Huhn 4,00 E, ab 5 Hühner 3,00 E, ab 20 Hühner 2,50 E, ab 50 Hühner 2,00 E.

Beachten Sie beim Einkauf unsere Inserenten!



KLOSTER-HOSPIZ
Kloster-Hospiz der Franziskanerinnen  

der ewigen Anbetung von schwäbisch Gmünd e.V.
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Unterstützen Sie das Kloster- 
Hospiz mit Ihrer Spende und Ihrem 
Engagement. Neben finanziellen 
Zuwendungen freuen wir uns über 
Zeitspenden und die Bereitschaft 
als Botschafter/in oder Pat/in für 
das stationäre Hospiz einzutreten.
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Engagement. Neben finanziellen 
Zuwendungen freuen wir uns über 
Zeitspenden und die Bereitschaft 
als Botschafter/in oder Pat/in für 
das stationäre Hospiz einzutreten.

www.kloster-hospiz.de

Füllanzeige

WIR FREUEN UNS UND SIND  
DANKBAR FÜR JEDE SPENDE.  
Spenden für das Kloster-Hospiz  
der Franziskanerinnen gehen  
auf das Konto  
DE94 6145 0050 10011333 53  
Kreissparkasse Ostalb 

WIR FREUEN UNS UND SIND 
DANKBAR FÜR JEDE SPENDE. 
Spenden für das Kloster-Hospiz 
der Franziskanerinnen gehen 
auf das Konto 
DE94 6145 0050 10011333 53 
Kreissparkasse Ostalb 

Unser Angebot für die Festtage:
Frische Regenbogenforellen, Lachsforellen,

Bachsaiblinge und Karpfen
Außerdem empfehlen wir mit frischem

Wacholder geräucherte Regenbogenforellen, 
Lachsforellen, Bachsaiblinge und Aale

Bei Räucherfi sch bitten wir um Vorbestellung unter der Rufnummer
0 73 65/3 14 oder 0 73 65/92 24 36

Unsere Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 17 Uhr,

Sonn- u. Feiertag 10 bis 13 Uhr.
Am 23.12. von 10 bis 17 Uhr, am 24.12. von 9 bis 13 Uhr, 
am 30.12. von 10 bis 17 Uhr, am 31.12. von 9 bis 13 Uhr.

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes
Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr.

Ihre Familie Allgaier

Forellenzucht Remsquelle
– zwischen Essingen und Lauterburg –

Motorsägenkurs
in Abtsgmünd

Theorie Online Donnerstag, 14.01.2021 (18.00-21.00 Uhr) 
Praxis Samstag, 16.01.2021 (8.00-12.30 od. 13.00-17.30 Uhr)

www.euroforst.de        01 60/96 45 51 90        Guse        150,– E

Wir suchen: Haus für Bastler
mit kleinem Garten.

www.klammer-waibel.de Telefon: 0 71 75/92 23 95

 WERBUNG –
               DIE BRÜCKE ZUM ERFOLG!


